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Gemeinderat 
29.04.2025 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am  
Dienstag, den 29. April 2025 um 18.00 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal. 

 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 

 die Stadträte: Doris FIDI (ÖVP) 
  Anja FUCHS (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Maria MÜLLNER (ÖVP) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
  2. LT-Präs. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 

 die Gemeinderäte: Edwin BÖHM (ÖVP) 
  Klaus Peter DITTRICH (ÖVP) bis Punkt 20 ad) 
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Gerald WAIS (ÖVP) 
  Elfriede WINTER (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Christian DANGL (FPÖ) 
  Jasmin EDLINGER (FPÖ) 
  Christian MAYER (FPÖ) 
  Anton PANY (FPÖ) 
  Susanne WIDHALM (FPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Georg Julian SCHLAGER (SPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
  Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 

Entschuldigt:  GR Klaus Peter DITTRICH (ÖVP) ab Punkt 20 ae) 

Nicht entschuldigt:   - 

der Schriftführer: StADir.-Stv. Norbert SCHMIED 

 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 24.04.2025 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 24.04.2025 an der Amtstafel ange-
schlagen. 

 

GR Franz PFABIGAN bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als 
Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 

„Errichtung von Parkplätzen für Personen mit besonderen Bedürfnissen“ 
 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 18 der Tagesordnung im öffentlichen Teil behandelt wird. 

 

GR Franz PFABIGAN bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als 
Beilage B diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 

„Errichtung einer Bushaltestelle Wienerstraße Südostsiedlung“ 
 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 19 der Tagesordnung im öffentlichen Teil behandelt wird. 

 

Beginn der Sitzung: 18.00 Uhr 

 

Die Tagesordnung lautet: 

Öffentlicher Teil: 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Protokolle über die Sitzungen des 
Gemeinderates vom 5. März 2025 und vom 11. März 2025 

2. Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
10.04.2025  

3. Bestellung einer Ortsvorsteherin für den Ortsteil Hollenbach 

39279



4. Grundstücksangelegenheiten 

a) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuer-
richtung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1259/2, KG Waidhofen 
an der Thaya (Altenwohnhaus) 

b) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuer-
richtung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1225/1, KG Waidhofen 
an der Thaya (Moritz Schadekgasse, nördlich Steinmetz Mahringer) 

c) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuer-
richtung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1240/2, KG Waidhofen 
an der Thaya (Moritz Schadekgasse, Friedhof) 

d) Öffentliches Gut, Zu- und Abschreibungen von verschiedenen Teilflächen in 
der KG Pyhra zu und von EZ 46, KG Pyhra 

e) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuer-
richtung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 308/1, KG Waidhofen an 
der Thaya (Stadtpark) 

f) Verkauf des Baugrundstücks Nr. 473/21, KG Waidhofen an der Thaya, in der 
Heli-Dungler-Siedlung 

5. Verleihung von Ehrenzeichen 

a) Verleihung des goldenen Ehrenzeichens – StR a.D. Mag. Thomas LEBER-
SORGER 

b) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a.D. Ing. Jürgen SCHMIDT 

c) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a.D. Heidelinde BLUMBER-
GER 

d) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a.D. Rainer CHRIST 

e) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Erich EGGENWEBER 

f) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Karin GRABNER 

g) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Laura OZLBERGER 

h) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Thomas PFABIGAN 

i) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Astrid WISGRILL 

j) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a.D. Gerald POPP 

6. Anhebung des Tarifs der Aktion „Essen auf Rädern“ 

7. Kindergärten  

a) Erhöhung des Beitrages für den Ankauf von Spiel- und Fördermaterial 

b) Ferienbetreuung – Kostenersatz bei Nichtinanspruchnahme des verbindlich 
zugesagten Kindergartenplatzes 

8. Subventionen Sport 

a) 4. Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 

b) SV Sparkasse Waidhofen an der Thaya 

c) Österr. Turn- und Sportunion Waidhofen an der Thaya 
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9. Freizeitzentrum  

a) Waidhofner Thayatal Triathlon 19. Juni 2025 – Benützung Freibad 

b) FZ-Fest 20. Juli 2025 

10. Freiwillige Feuerwehren – FF Altwaidhofen – Beteiligung der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya an den Errichtungskosten für den Neubau des Feuerwehrhau-
ses 

11. Subvention Kultur  

a) Förderung 2025 Briefmarkensammlerverein Waidhofen (BSV) 

b) Warming-Up-Day 2025 

c) Verein für Theater und Theaterpädagogik TAM 

d) Kabarett und Musik im Stadtpark 2025 

e) Evangelische Pfarrgemeinde 

12. Subvention Stadtsaalkosten-Benefizveranstaltung des Vereines Stimmen für  
Afrika 

13. Feldwege  

a) Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für die Asphaltierung von Steil-
stücken – Vergabe der Bodenstabilisierungs- und Asphaltierarbeiten 

b) Projekt Instandsetzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-För-
derung – Änderung der Fördergenehmigung durch Projekterweiterung, Ge-
meindebeitragsleistung zur Genehmigung der Projektfinanzierung 

14. Benützung des Stadtparkes durch Elternverein der Kindergartenkinder (Spielefest 
und Flohmarkt) am 24. Mai 2025 

15. ABA und WVA Götzles – Vergabe von Erd- und Baumeisterarbeiten 

16. Straßenbau Waidhofen an der Thaya 

a) Übernahme von Nebenanlagen entlang der L59 im Ortsbereich von Hollen-
bach 

b) Erklärung zur Erhaltung der geförderten Radverkehrsanlage entlang der 
L8128 Brunnerstraße 

c) Erklärung zur Erhaltung der geförderten Radverkehrsanlage entlang der 
Thayaparkstraße – Heidenreichsteinerstraße 

d) Vergabe der Erdbauarbeiten und des Tragschichteinbaus für den Kreisver-
kehr B36/L59 sowie der Aufschließungsstraße Betriebsgebiet Nord-West 

17. Straßenbau Ulrichschlag – Kostenbeteiligung an der Nebenflächengestaltung inkl. 
anteilige Künettenwiederherstellung der ABA und WVA sowie Anbindungen an die 
Gemeindestraße 

18. Errichtung von Parkplätzen für Personen mit besonderen Bedürfnissen 

19. Errichtung einer Bushaltestelle Wienerstraße Südostsiedlung 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen die Protokolle über die Sitzungen des Ge-
meinderates vom 5. März 2025 und vom 11. März 2025 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Sitzungsprotokolle keine Einwände erhoben 
wurden. 

Die Sitzungsprotokolle gelten daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
10.04.2025 

SACHVERHALT: 

Das Sitzungsprotokoll über die am 10.04.2025 angesagte Gebarungsprüfung durch den Prü-

fungsausschuss wird mit den schriftlichen Äußerungen des Bürgermeisters und des Kassen-

verwalters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Anton PANY zur Kenntnis 

gebracht. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Bestellung einer Ortsvorsteherin für den Ortsteil Hollenbach 

GR Edwin BÖHM hat an der Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt nicht teil-
genommen. 

SACHVERHALT: 
In der von der NÖ Landesregierung ausgeschriebenen Gemeinderatswahl am Sonntag, den 
26.01.2025 wurden die Mitglieder des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya neu gewählt. 

Gemäß § 40 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., kann der Gemeinde-
rat den Verwaltungssprengel des Gemeindegebietes unterteilen (Ortsteile), wenn dies aus 
geographischen oder wirtschaftlichen Gründen zweckmäßig und im Interesse der Raschheit, 
Einfachheit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung gelegen ist. 

Gemäß § 40 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., kann der Gemeinde-
rat für jeden Ortsteil nach Abs. 1 auf Vorschlag des Bürgermeisters einen Ortsvorsteher auf 
die Dauer der Funktionsperiode des Stadtrates bestellen. 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.03.2025, Punkt 8 der Tagesordnung beschlos-
sen, die Ortsteile festzulegen und die Ortsvorsteher zu bestellen. 

Der bis jetzt bestellte Ortsvorsteher für den Ortsteil Hollenbach Edwin Böhm steht nicht mehr 
zur Verfügung.  

Es haben Gespräche mit Frau Veronika Böhm stattgefunden, die sich dazu bereit erklärt hat, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Auf Vorschlag des Bürgermeisters wird für den Ortsteil Hollenbach Frau Veronika Böhm, 
3830 Hollenbach 100, als Ortsvorsteherin ab 01.05.2025 auf die Dauer der Funktionsperiode 
des Stadtrates bestellt. 

 

GEGENANTRAG DES STR 2. LT-PRÄS. GOTTFRIED WALDHÄUSL AN DEN 
GEMEINDERAT: 

SACHVERHALT zum Gegenantrag: 

In Pyhra wurde durch die Bevölkerung der Antrag auf einen eigenen Ortsvorsteher ge-
stellt; GR Christian Dangl wäre bereit, diese Funktion im Rahmen seines Gemeinde-
ratsmandats zu übernehmen, ohne dass damit Mehrkosten verbunden sind. Ebenso 
sollte generell die Funktion des Ortsvorstehers von Mandataren, die in den Katastralge-
meinden wohnhaft sind, übernommen werden 

GEGENANTRAG: 

Aus Gründen der Einsparung und der besseren Kommunikation soll in jenen Katastralge-
meinden, in denen ein Mitglied des Gemeinderates wohnhaft ist, dieses die Funktion des 
Ortsvorstehers übernehmen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES STR 2. LT-
PRÄS. GOTTFRIED WALDHÄUSL: 

Für den Gegenantrag stimmen 10 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der FPÖ und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 16 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP) 

Der Stimme enthalten sich 3 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
SPÖ und GR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)). 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES STADTRATES: 

Für den Antrag stimmen 16 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP). 

Gegen den Antrag stimmen 10 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der FPÖ und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE))  

Der Stimme enthalten sich 3 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
SPÖ und GR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)). 

 

SOMIT WIRD DER ANTRAG DES STADTRATES ANGENOMMEN. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuerrich-

tung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1259/2, KG Waidhofen an der 
Thaya (Altenwohnhaus) 

SACHVERHALT: 
Die Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, beabsichtigt, im Bereich der Moritz 
Schadekgasse die Erneuerung von Stromleitungen vorzunehmen. Im Zuge dessen soll auch 
die bestehende Trafostation, die sich auf dem Grundstück Moritz Schadekgasse 70 (Alten-
wohnhaus), Gst. Nr. 1815/4, KG Waidhofen an der Thaya, befindet, erneuert werden. Das 
betroffene Grundstück befindet sich im Eigentum der Stiftung Bürgerspital, 3830 Waidhofen 
an der Thaya, Hauptplatz 1. 

Da das bestehende Trafogebäude samt Zuleitungen nicht mehr den Anforderungen ent-
spricht, ist der Bau einer gänzlich neuen Trafostation in unmittelbarer Nähe auf demselben 
Grundstück durch die Netz NÖ GmbH geplant. 

Die Anfrage wurde an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet, welche Fläche 
für dieses Vorhaben in Anspruch genommen werden kann. 

Das Bauamt der Stadtgemeinde hat das Vorhaben gemeinsam mit einem Mitarbeiter der EVN 
vor Ort besichtigt und kann aus technischer Sicht folgende Stellungnahme abgeben: Die Er-
neuerung der bestehenden Trafostation sowie die Errichtung einer neuen, etwas kleineren 
Trafostation an einer westlicheren Position führt zu keiner Verschlechterung der Situation auf 
dem Grundstück Nr. 1259/2, KG Waidhofen an der Thaya. Im Gegenteil, da die neue Tra-
fostation kleiner dimensioniert ist als die bestehende, wird eine Verbesserung der Gegeben-
heiten erzielt. Auch von der bereits bestehenden Leitungstrasse wird nicht wesentlich abge-
wichen. 

Durch den Vertreter der Netz NÖ GmbH wird zugesichert, dass alle Baumaßnahmen bzw. 
auch Bauvorbereitungsmaßnahmen zu Lasten der Netz NÖ GmbH gehen. 

Durch die Netz NÖ GmbH wurde ein Dienstbarkeitsvertrag sowie eine Vereinbarung über die 
Grundbenützung ausgearbeitet und an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übermit-
telt. Die Einräumung der Dienstbarkeit und die Zustimmung der Vereinbarung erfolgt unent-
geltlich. 

Da sich das betroffene Grundstück im Besitz der Stiftung Bürgerspital befindet, ist deren Zu-
stimmung sowie die Genehmigung über die Dienstbarkeit und die Vereinbarung durch die 
Stiftungsaufsicht (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Innere Verwal-
tung, Abteilung Gemeinden, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, kurz: IVW3) erforderlich. Der 
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Dienstbarkeitsvertrag sowie die Vereinbarung über die Grundbenützung wurden am 
24.03.2024 zur Sachverhaltsprüfung und Genehmigung an die IVW3 übermittelt. 

Am 26.03.2025 teilte die Stiftungsbehörde mit, dass der Dienstbarkeitsvertrag noch durch die 
EVN überarbeitet werden muss. In den Vertrag ist hinsichtlich der Dienstbarkeit ein Gegen-
wert für den Wertverlust anzubieten, der durch die Baumaßnahmen bedingt ist und durch die 
verlorenen Grundflächen entsteht bzw. zu begründen ist. Dieser Wert wird von der Stiftungs-
behörde durch ein Gutachten einer Fachperson geprüft. Über die weitere Vorgehensweise 
wird von der Stiftungsbehörde ein offizielles Anschreiben an die EVN sowie an die Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya versendet. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Am 24. April 2025 um 15:00 Uhr wurde dem Bauamt ein überarbeiteter Dienstbarkeitsvertrag 
von einem Mitarbeiter der EVN überbracht. In diesem Vertrag wird für die Dienstbarkeit eine 
Entschädigung in Höhe von EUR 500,00 angeboten. Nach Angaben der EVN wurden die 
Vertragsunterlagen auch der Stiftungsbehörde übermittelt. Diese prüft derzeit die Unterlagen 
sowie die Höhe der angebotenen Entschädigung. Ein konkreter Zeitpunkt für eine Entschei-
dung der Stiftungsbehörde kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. 

Aufgrund der Dringlichkeit des Projekts – die Arbeiten für den neuen Trafo sollen bereits im 
Zeitraum Juni bis Juli 2025 durchgeführt werden – ersucht die EVN um eine Beschlussfas-
sung im Rahmen der Sitzungsreihe im April 2025, vorbehaltlich der Zustimmung der Stiftung 
Bürgerspital Waidhofen an der Thaya sowie der Genehmigung des Rechtsgeschäfts durch 
die Stiftungsaufsicht. 

Das Bauamt hat die EVN darüber informiert, dass eine Beschlussfassung zu diesem Zeit-
punkt grundsätzlich möglich ist. Sollte jedoch der nun vorliegende Dienstbarkeitsvertrag oder 
die Vereinbarung über die Grundbenützung aufgrund von Vorgaben der Stiftungsaufsicht ab-
geändert werden müssen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfor-
derlich. Dadurch würden sich auch die Arbeiten der EVN verzögern. 

Chronologie: 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Finanzen, Vermögenswirtschaft, Personal und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgender Dienstbarkeitsvertrag mit der Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, 
EVN-Platz abgeschlossen:  
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„„
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“ 

und 
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Es wird der Vereinbarung über die Grundbenützung mit der Netz NÖ GmbH, 2344 Maria 
Enzersdorf, EVN-Platz zugestimmt: 

„  
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“ 

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Stiftung Bürgerspital Waidhofen an 
der Thaya sowie der Genehmigung des Rechtsgeschäfts durch die Stiftungsaufsicht. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuerrich-

tung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1225/1, KG Waidhofen an der 
Thaya (Moritz Schadekgasse, nördlich Steinmetz Mahringer) 

SACHVERHALT: 
Die Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, beabsichtigt, im Bereich der Moritz 
Schadekgasse die Erneuerung von Stromleitungen vorzunehmen. Im Zuge dessen soll auch 
die bestehende Trafostation, die sich auf dem Grundstück Nr. 1225/1, KG Waidhofen an der 
Thaya, befindet, erneuert werden. Das betroffene Grundstück befindet sich im Eigentum der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1. 

Da das bestehende Trafogebäude samt Zuleitungen nicht mehr den Anforderungen ent-
spricht, ist der Bau einer gänzlich neuen Trafostation in unmittelbarer Nähe auf demselben 
Grundstück durch die Netz NÖ GmbH geplant. 

Die Anfrage wurde an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet, welche Fläche 
für dieses Vorhaben in Anspruch genommen werden kann. 

Das Bauamt der Stadtgemeinde hat das Vorhaben gemeinsam mit einem Mitarbeiter der EVN 
vor Ort besichtigt und kann aus technischer Sicht folgende Stellungnahme abgeben: Die Er-
neuerung der bestehenden Trafostation sowie die Errichtung einer neuen Trafostation an ei-
ner westlicheren Position führt zu keiner Verschlechterung der Situation auf dem Grundstück 
Nr. 1225/1, KG Waidhofen an der Thaya. Im Gegenteil, da die neue Trafostation kleiner di-
mensioniert ist als die bestehende, wird eine Verbesserung der Gegebenheiten erzielt. Auch 
von der bereits bestehenden Leitungstrasse wird nicht wesentlich abgewichen. 

Durch den Vertreter der Netz NÖ GmbH wird zugesichert, dass alle Baumaßnahmen bzw. 
auch Bauvorbereitungsmaßnahmen zu Lasten der Netz NÖ GmbH gehen. 

Durch die Netz NÖ GmbH wurde ein Dienstbarkeitsvertrag an die Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya übermittelt. Die Einräumung der Dienstbarkeit erfolgt unentgeltlich. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Finanzen, Vermögenswirtschaft, Personal und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 
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ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Mit der Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, wird ein Dienstbarkeitsvertrag 
abgeschlossen. Gleichzeitig wird die Zustimmung erteilt, dass die bisher bestehende, einge-
tragene Dienstbarkeit für die frühere Trafostation gelöscht und durch eine neue Dienstbarkeit 
zugunsten der EVN Energieversorgung Niederösterreich AG ersetzt wird. Diese neue Dienst-
barkeit wird an die aktuelle Situation angepasst und umfasst insbesondere das Recht zur 
Duldung, Errichtung, dem Bestand und Betrieb von elektrischen Kabeln bzw. Verteilanlagen 
auf dem Grundstück Nr. 1225/2: 

„ 
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“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuerrich-

tung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 1240/2, KG Waidhofen an der 
Thaya (Moritz Schadekgasse, Friedhof) 

SACHVERHALT: 
Die Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, beabsichtigt, im Bereich der Moritz 
Schadekgasse die Erneuerung von Stromleitungen vorzunehmen. Im Zuge dessen muss 
eine neue Trafostation, auf dem Grundstück Nr. 1240/2, KG Waidhofen an der Thaya, errich-
tet werden. Das betroffene Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya (öffentliches Gut), 3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1. 

Laut Angabe der EVN wurde versucht, die neue Trafostation auf umliegenden Privatgrund zu 
situieren. Leider konnte dafür keine Zustimmung der betroffenen Eigentümer erzielt werden 
und muss die Trafostation daher in gegenständlichem Straßenbereich (Grundstück Nr. 
1240/2) errichtet werden. Die Anfrage wurde nun an die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya gerichtet, ob eine Teilfläche des oben genannten Grundstücks für dieses Vorhaben in 
Anspruch genommen werden kann. 

Das Bauamt der Stadtgemeinde hat das Vorhaben gemeinsam mit einem Mitarbeiter der EVN 
vor Ort besichtigt und kann aus technischer Sicht folgende Stellungnahme abgeben: Ein be-
stehender Parkplatz im öffentlichen Bereich wird künftig durch die neue Trafostation bean-
sprucht. Es verbleiben 12 Parkplätze. Zur Abgrenzung der umliegenden Umgebung werden 
durch die EVN Sträucher gepflanzt. 

Durch den Vertreter der Netz NÖ GmbH wird zugesichert, dass alle Baumaßnahmen bzw. 
auch Bauvorbereitungsmaßnahmen zu Lasten der Netz NÖ GmbH gehen. 

Durch die Netz NÖ GmbH wurde ein Dienstbarkeitsvertrag an die Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya übermittelt. Die Einräumung der Dienstbarkeit erfolgt unentgeltlich. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2023, BGBl. II Nr. 405/2023, ist eine Direktvergabe bei einem 
Auftragswert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Finanzen, Vermögenswirtschaft, Personal und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 
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ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Es wird folgender Dienstbarkeitsvertrag mit der Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, 
EVN-Platz abgeschlossen: 
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“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
d)  Öffentliches Gut, Zu- und Abschreibungen von verschiedenen Teilflächen in der 

KG Pyhra zu und von EZ 46, KG Pyhra 

SACHVERHALT: 
Ein bestehendes Wegteilstück in Pyhra „Weg mit Öffentlichkeitscharakter“ mit einer Länge 
von ca. 220 m (ca. 800 m²), welches über private Liegenschaften verläuft, wurde 2024 as-
phaltiert und soll in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde übernommen werden. Die betroffe-
nen LiegenschaftseigentümerInnen haben einer kostenlosen Abtretung in das öffentliche Gut 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya schriftlich zugestimmt, unter der Bedingung, 
dass die Kosten für die Vermessungsleistungen und die Verbücherung von der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya übernommen werden. 

Mit Beschluss des Stadtrats vom 09.10.2024, Punkt 5 der Tagesordnung, wurde das Zivil-
technikerbüro Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisen-
promenade 2/1/8, mit den Vermessungsarbeiten beauftragt. 

Die von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beauftragten Asphaltierungs- und Ne-
benarbeiten wurden im Spätherbst 2024 abgeschlossen und die Vermessungsarbeiten samt 
Abhaltung einer Grenzverhandlung durchgeführt. 

Über den neuen Grenzverlauf liegt nun ein vom Vermessungsamt Gmünd mit Bescheid be-
scheinigter Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH GZ 4388/24, eingelangt am 
21.02.2025, vor. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Finanzen, Vermögenswirtschaft, Personal und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Übernahme der im Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, GZ 4388/24, vom 
17.02.2025, genannten Privatflächen wird folgende von den Liegenschaftseigentümern be-
reits unterfertigte Grundabtretungserklärung genehmigt und angenommen: 
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und 

 

aufgrund des Teilungsplans der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ.: 4388/24, vom 17.02.2025, werden folgende Zu bzw. 
Abschreibungen zum Öffentlichen Gut der KG 21167 Puch, genehmigt und zur Verbücherung 
gebracht und gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundgemacht: 
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Lastenfreie Zu- und Abschreibung zur Liegenschaft EZ 46, der KG 21168 Pyhra, Öffentliches 
Gut: 

aus EZ aus Grundstück Nr. Trennfläche zu Grundstück Ausmaß m² 

46 367/1 „1“ 336/4 82 

68 337/1 „3“ 336/4 35 

61 336/1 „6“ 336/4 270 

57 336/3 „8“ 336/4 320 

59 336/2 „9“ 336/4 219 

 

Sämtliche Kosten für die Verbücherung werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya übernommen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
e)  Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Netz NÖ GmbH bzgl. Neuerrich-

tung einer Trafostation auf dem Grundstück Nr. 308/1, KG Waidhofen an der 
Thaya (Stadtpark) 

SACHVERHALT: 
Die Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, beabsichtigt, im Bereich des Stadt-
parks die Erneuerung von Stromleitungen vorzunehmen. Im Zuge dessen soll auch die be-
stehende Trafostation, die sich auf dem Grundstück Nr. 308/1, KG Waidhofen an der Thaya, 
befindet, erneuert werden. Das betroffene Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1. 

Da das bestehende Trafogebäude samt der Zuleitungen nicht mehr den Anforderungen ent-
spricht, ist der Bau einer gänzlich neuen Trafostation auf demselben Grundstück und Stand-
ort durch die Netz NÖ GmbH geplant. 

Die Anfrage wurde an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet, welche Fläche 
für dieses Vorhaben in Anspruch genommen werden kann. 

Das Bauamt der Stadtgemeinde hat das Vorhaben gemeinsam mit einem Mitarbeiter der EVN 
vor Ort besichtigt und kann aus technischer Sicht folgende Stellungnahme abgeben: Die Er-
neuerung der bestehenden Trafostation sowie die Errichtung einer neuen, etwas kleineren 
Trafostation an gleicher Position führt zu keiner Verschlechterung der Situation auf dem 
Grundstück Nr. 308/1, KG Waidhofen an der Thaya. Im Gegenteil, da die neue Trafostation 
kleiner dimensioniert ist als die bestehende, wird eine Verbesserung der Gegebenheiten er-
zielt. Auch von der bereits bestehenden Leitungstrasse wird nicht wesentlich abgewichen. 

Durch den Vertreter der Netz NÖ GmbH wird zugesichert, dass alle Baumaßnahmen bzw. 
auch Bauvorbereitungsmaßnahmen zu Lasten Netz NÖ gehen. 

Durch die Netz NÖ GmbH wurde ein Dienstbarkeitsvertrag sowie eine Vereinbarung über die 
Grundbenützung ausgearbeitet und an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übermit-
telt. Die Einräumung der Dienstbarkeit und die Zustimmung der Vereinbarung erfolgt unent-
geltlich 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Finanzen, Vermögenswirtschaft, Personal und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Mit der Netz NÖ GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz, wird folgender Dienstbarkeits-
vertrag abgeschlossen. Gleichzeitig wird die Zustimmung erteilt, dass die bisher bestehende, 
eingetragene Dienstbarkeit für die frühere Trafostation gelöscht und durch eine neue Dienst-
barkeit zugunsten der EVN Energieversorgung Niederösterreich AG ersetzt wird. Diese neue 
Dienstbarkeit wird an die aktuelle Situation angepasst und umfasst insbesondere das Recht 
zur Duldung, Errichtung, dem Bestand und Betrieb von elektrischen Kabeln bzw. Verteilanla-
gen auf dem Grundstück Nr. 308/1: 

„ 

„  
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„
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“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
f) Verkauf des Baugrundstücks Nr. 473/21, KG Waidhofen an der Thaya, in der Heli-

Dungler-Siedlung 

SACHVERHALT: 
Mit Schreiben vom 11.03.2025 hat Herr Günther Winkler, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Theo Laube-Straße (kurz: Käufer) um Kauf des Bauplatzes Nr. 473/21, KG Waidhofen an der 
Thaya, angesucht. Der Bauplatz Nr. 473/21 weist ein Ausmaß von 788 m² auf und befindet 
sich in der Widmung Bauland-Wohngebiet. 

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.12.2020, Punkt 8b der Tagesordnung, 
beträgt der Verkaufspreis für das Wohnbauland in der „Heli-Dungler-Siedlung“ EUR 39,50 
pro Quadratmeter. Für den Bauplatz Nr. 473/21 ergibt sich somit ein Verkaufspreis von EUR 
31.126,00, Aufschließungsabgabe ist im Kaufpreis nicht enthalten. 

Die Kosten für die Vertragserrichtung und der grundbücherlichen Durchführung sind lt. Ge-
meinderatsbeschluss vom 21.12.2020, Punkt 8b der Tagesordnung, vom Käufer, die Kosten 
für die Immobilienertragsteuer hat die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu tragen. 

Das Notariat Mag. Müllner wurde mit der Vertragserrichtung beauftragt. Weiters führte das 
Steuerberatungsbüro Dr. Heiss die Berechnung der Immobilienertragssteuer durch. Die Höhe 
für die Immobilienertragssteuer beträgt für dieses Rechtsgeschäft voraussichtlich 
EUR 2.014,02 und ist an das Finanzamt zu entrichten. 

Ein entsprechender Vertragsentwurf, ausgearbeitet von Herrn Notar Mag. Michael Müllner, 
3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, liegt nun vor und wurde mit E-Mail vom 
01.04.2025 übermittelt. Der Käufer hat diesen Vertragsentwurf am 01.04.2025 geprüft und 
durch seine Unterfertigung dessen Richtigkeit bestätigt. Darüber hinaus hat er sich telefo-
nisch gemeldet und um Diskretion ersucht. Er möchte in öffentlichen Medien oder Werbeein-
schaltungen (z. B. in den Stadtnachrichten) nicht namentlich genannt werden. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/840000-710000/00 (Grundbesitz, Öffentliche Abgaben und 
Steuern) EUR 6.000,00 (80% entsprechen 4.800,00) 
gebucht bis: 16.04.2021 EUR 3.551,77 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 

Betreffend der anfallenden Immobilienertragssteuer werden durch das Vorhaben 80 % des 
Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
1/840000-710000/00 (Grundbesitz, Öffentliche Abgaben und Steuern) 

und 

Es wird der nachfolgende Kaufvertrag, ausgearbeitet von Herrn Notar Mag. Michael Müllner, 
3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, genehmigt: 

„ 
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“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………………………………………………………………….……………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
a) Verleihung des goldenen Ehrenzeichens – StR a. D. Mag. Thomas LEBERSORGER 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr StR a.D. Mag. Thomas LEBERSORGER war von Juli 2007 bis April 2010 Gemeinderat, 
von April 2010 bis Juli 2013 Stadtrat, von Juli 2013 bis März 2015 Vizebürgermeister und von 
März 2015 bis März 2025 Stadtrat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (30 Punkte) soll StR a.D. Mag. Thomas LEBER-
SORGER für die Ausübung seiner Funktionen das Goldene Ehrenzeichen verliehen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn StR a.D. Mag. Thomas LEBERSORGER das  

Goldene Ehrenzeichen 

verliehen. 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………………………………………………………………….……………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
b) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a. D. Ing. Jürgen SCHMIDT 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr GR a.D. Ing. Jürgen SCHMIDT war von März 2015 bis März 2025 Gemeinderat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (9 Punkte) soll GR a.D. Ing. Jürgen SCHMIDT für 
die Ausübung seiner Funktionen das Silberne Ehrenzeichen verliehen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn GR a.D. Ing. Jürgen SCHMIDT das  

Silberne Ehrenzeichen 

verliehen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
c) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a. D. Heidelinde Blumberger 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Frau GR a.D. Heidelinde BLUMBERGER war von März 2005 bis April 2010 Gemeinderätin 
und von Dezember 2020 bis März 2025 Gemeinderätin. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (9 Punkte) soll GR a.D. Heidelinde BLUMBERGER 
für die Ausübung ihrer Funktionen das Silberne Ehrenzeichen verliehen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Frau GR a.D. Heidelinde BLUMBERGER das  

Silberne Ehrenzeichen 

verliehen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
d) Verleihung des silbernen Ehrenzeichens – GR a. D. Rainer CHRIST 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr GR a.D. Rainer CHRIST war von März 2015 bis März 2025 Gemeinderat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (9 Punkte) soll GR a.D. Rainer CHRIST für die 
Ausübung seiner Funktionen das Silberne Ehrenzeichen verliehen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn GR a.D. Rainer CHRIST das  

Silberne Ehrenzeichen 

verliehen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
e) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Erich EGGENWEBER 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr GR a.D. Erich EGGENWEBER war von März 2016 bis März 2025 Gemeinderat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (8 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Herr GR a.D. Erich EGGENWEBER hat sich jedoch in seiner Funktion stets um das Wohl der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und sein Wirken in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihm nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn GR a.D. Erich EGGENWEBER 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
f) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Karin GRABNER 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Frau GR a.D. Karin GRABNER war von März 2020 bis März 2025 Gemeinderätin. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (5 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Frau GR a.D. Karin GRABNER hat sich jedoch in ihrer Funktion stets um das Wohl der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und ihr Wirken in den Dienst 
der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihr nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Frau GR a.D. Karin GRABNER 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

ZUSATZANTRAG DES GR ING. MARTIN LITSCHAUER: 

Die Richtlinien für die Ehrungen von ausgeschiedenen Gemeinderäten sollen überarbeitet 
werden, damit diese den Einsatz der Gemeinderäte besser abbilden. In Zukunft sollen nur 
jene Jahre gewertet werden, in denen eine Mindestanwesenheit erreicht wurde. Außerdem 
sollen Ausschussvorsitzende mit 1,5 Punkten pro Jahr berücksichtigt werden und auch eine 
Bewertung von Sondergemeinderäten ausgearbeitet werden.  
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ZUSATZANTRAG DES GR ING. 
MARTIN LITSCHAUER: 

Für den Zusatzantrag stimmen 5 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der GRÜNE, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR Ing. Johannes STUMVOLL 
(ÖVP)). 
 

Gegen den Zusatzantrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (Bgm. Josef RAMHAR-
TER (ÖVP), Vzbgm. Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP), StR Doris FIDI (ÖVP), StR Anja 
FUCHS (ÖVP), StR Eduard HIESS (ÖVP), StR Maria MÜLLNER (ÖVP), GR Edwin BÖHM 
(ÖVP), GR DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP), GR Markus LOYDOLT (ÖVP), GR Salfo NIKIEMA 
(ÖVP), GR Kurt SCHEIDL (ÖVP), GR Gerald WAIS (ÖVP), GR Elfriede WINTER (ÖVP), GR 
Josef ZIMMERMANN (ÖVP) und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ) 

Der Stimme enthält sich 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Klaus Peter DITTRICH (ÖVP)). 

 

Somit wird der Zusatzantrag abgelehnt. 
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NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
g) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Laura OZLBERGER 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Frau GR a.D. Mag. Laura OZLBERGER war von März 2020 bis März 2025 Gemeinderätin. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (5 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Frau GR a.D. Mag. Laura OZLBERGER hat sich jedoch in ihrer Funktion stets um das Wohl 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und ihr Wirken in 
den Dienst der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihr nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Frau GR a.D. Mag. Laura OZLBERGER 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
h) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Thomas PFABIGAN 

GR Franz PFABIGAN hat an der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesord-
nungspunkt nicht teilgenommen. 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 

39346



gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 

Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr GR a.D. Thomas PFABIGAN war von März 2020 bis März 2025 Gemeinderat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (5 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Herr GR a.D. Thomas PFABIGAN hat sich jedoch in seiner Funktion stets um das Wohl der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und sein Wirken in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihm nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn GR a.D. Thomas PFABIGAN 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………………………………………………………………….……………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
i) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Astrid WISGRILL 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von min-
destens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch von 
mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von min-
destens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Frau GR a.D. Astrid WISGRILL war von März 2020 bis März 2025 Gemeinderätin. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (5 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Frau GR a.D. Astrid WISGRILL hat sich jedoch in ihrer Funktion stets um das Wohl der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und ihr Wirken in den Dienst 
der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihr nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Frau GR a.D. Astrid WISGRILL 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………………………………………………………………….……………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Verleihung von Ehrenzeichen 
j) Ausspruch von Dank und Anerkennung – GR a. D. Gerald POPP 

SACHVERHALT: 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023, Punkt 7 der Tagesordnung ist die Verleihung 
von Ehrenzeichen der Stadt Waidhofen an der Thaya an Gemeindemandatare wie folgt ge-
regelt: 
 
Die Ausübung der Funktion als Ortsvorsteher, Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister oder 
Bürgermeister wird mittels Punktesystem wie folgt errechnet: 

1. Für jedes volle Jahr in der Funktion als Mitglied des Gemeinderates oder als Ortsvor-
steher in der Funktion als Gemeinderat wird 1 Punkt vergeben. 

2. Für jedes volle Jahr als Mitglied des Gemeinderates in der Funktion als Stadtrat oder 
Vizebürgermeister werden 2 Punkte vergeben. 

3. Für jedes volle Jahr als Bürgermeister werden 3 Punkte vergeben. 

4. Übt ein Mitglied des Gemeinderates eine Funktion mit zeitlichen Unterbrechungen aus, 
so sind alle Zeiten, in denen eine Funktion ausgeübt wurde, entsprechend zusammen 
zu rechnen. 

5. Werden zwei Funktionen gleichzeitig ausgeübt (z.B. Gemeinderat und Ortsvorsteher) 
werden die Zeiten nur einmal bzw. nur in der höchsten Funktion (z.B. Ortsvorsteher 
und Stadtrat) berücksichtigt. 

6. Die Zusammenrechnung der Zeiträume erfolgt analog den Bestimmungen der Stich-
tagsberechnung gemäß NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976. 

Voraussetzung für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber ist die Anrechnung von  
mindestens 9 Bewertungspunkten, für die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold jedoch 
von mindestens 14 Bewertungspunkten. 

Voraussetzung für den Ausspruch von Dank und Anerkennung ist die Anrechnung von  
mindestens 4 Bewertungspunkten. 

Sollte ein Ehrenzeichen an einen Ortsvorsteher oder an ein Mitglied des Gemeinderates ver-
liehen worden sein und dieses zu einem späteren Zeitpunkt neuerlich in den Gemeinderat 
gewählt werden, so sind alle Funktionszeiträume laut vorgenannten Bestimmungen zu be-
rücksichtigen. Eine gleichartige Ehrung ist nicht mehr vorzunehmen. 
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Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Auszu-
zeichnenden aus dem Gemeinderat bzw. mit dem Enden der Funktion. 

Herr GR a.D. Gerald POPP war ab März 2020 Ortsvorsteher und von Juni 2021 bis März 
2025 Gemeinderat. 

Unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen 
und der so ermittelten Bewertungspunkte (4 Punkte) sind die Voraussetzungen für die Ver-
leihung eines Ehrenzeichens der Stadt Waidhofen an der Thaya nicht gegeben. 

Herr GR a.D. Gerald POPP hat sich jedoch in seiner Funktion stets um das Wohl der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya und ihrer Menschen bemüht und sein Wirken in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt. 

Für diese Tätigkeit soll ihm nun Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn GR a.D. Gerald POPP 

Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Anhebung des Tarifs der Aktion „Essen auf Rädern“ 
 

SACHVERHALT: 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 01.03.2017, Punkt 12 der Tagesordnung, wurden 
zuletzt die Tarife der Aktion Essen auf Rädern mit EUR 6,60 inkl. USt. festgelegt. 

Aufgrund stetig steigender Kosten im Bereich Essen auf Rädern (z.B. Ankauf der Essenspor-
tionen vom Landesklinikum Waidhofen an der Thaya, Personalkosten, Betriebskosten Kraft-
fahrzeug, Geschirrankauf) hat sich im Jahr 2024 ein Abgang von EUR 17.328,02 ergeben. 
Es wird in Berechnungen von durchschnittlich 12.000 zugestellten Essensportionen pro Jahr 
ausgegangen. 

Um die Aktion Essen auf Rädern weiterhin einigermaßen kostendeckend durchführen zu kön-
nen ist es erforderlich, den Verkaufspreis pro Portion auf EUR 7,80 inkl. USt. zu erhöhen. 

Somit wird den Kunden ab 01.06.2025 ein Gesamtbetrag pro Portion (inkl. Zustellung) in 
Höhe von EUR 7,80 inkl. USt. verrechnet. Eine automatische Erhöhung durch eine entspre-
chende Wertsicherungsbestimmung soll nicht erfolgen. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen sind voraussichtlich Mehreinnahmen in der Höhe von 
EUR 14.400,00 pro Jahr erzielbar. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Schulen, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung in der Sitzung vom 03.04.2025 
beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Tarif im Punkt 6 der Vereinbarung, abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya und den Beziehern von Essen der Aktion Essen auf Rädern wird ab 
01.06.2025 wie folgt geändert, sodass diese wie folgt lautet: 
 

Vereinbarung 
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über 

die Versorgung mit Speisen 
im Rahmen der Aktion „Essen auf Rädern“ 

abgeschlossen zwischen der  

Stadtgemeinde  
Waidhofen an der Thaya 

 (im Folgenden „Stadtgemeinde“ genannt) 
 

und dem Bezieher von Essen auf Rädern 
Herrn/Frau …. 

Herrn/Frau  
________________________________________________________________________ 

(Vor- und Zuname) 
________________________________________________________________________ 

Lieferadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
________________________________________________________________________ 

Rechnungsadresse (falls nicht identisch mit der Lieferadresse) 
________________________________________________________________________ 

Bankverbindung 
 

 (im Folgenden „Kunde“ genannt) 
 

Präambel 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya betreibt das Projekt „Essen auf Rädern“ und 
gewährleistet damit insbesondere die Versorgung von Personen, die eine eigene Essensver-
sorgung nicht oder nur sehr eingeschränkt bewerkstelligen können. Um Klarheit über die 
Leistungen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als auch über die Verpflichtungen 
der Kunden zu schaffen, wird diese Vereinbarung getroffen. 
 
1. Vertragsgegenstand 
 
Vertragsgegenstand ist die Bereitstellung von Menüs sowie die Zustellung dieser durch die 
Stadtgemeinde, sowie alternativ die Bereitstellung von Menüs zur Selbstabholung, tituliert als 
Projekt „Essen auf Rädern“ zu nachstehenden Bedingungen. 
 
2. Vertragsbeginn und – dauer 
 
Diese Vereinbarung tritt für bestehende Kunden und Neukunden mit 01.06.2025 in Kraft und 
wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
3. Leistungen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesklini-
kum Waldviertel Waidhofen/Thaya pro Tag Menüs in folgenden Kategorien zur Auswahl an, 
welche von der Krankenhausküche zubereitet werden: 
 
Menükategorien zur Auswahl: 

1. Hausmannskost 
2. Stoffwechselkost (zuckerfrei) 
3. Vitalkost 
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Im Regelfall wird dem Kunden das von ihm ausgewählte Menü in einem entsprechenden 
Transportbehälter zugestellt. Es ist aber auch möglich, dass der Kunde die Abholung von der 
Krankenhausküche selbst vornimmt oder einen Dritten mit der Abholung in seinem Namen 
beauftragt. In diesem Fall hat die Abholung des Menüs in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 
Uhr an der Adresse des Landesklinikums Waldviertel Waidhofen/Thaya (Krankenhausküche) 
zu erfolgen, wobei dieser Abholzeitraum bei Änderungen des Krankenhausküchenbetriebes 
jederzeit durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya abgeändert werden kann. 
Das Landesklinikum Waldviertel Waidhofen/Thaya erstellt wöchentlich am Dienstag den Wo-
chenmenüplan für die nächste Woche, wobei Änderungen des Wochenmenüplans durch die 
Kaufmännische Direktion des Landesklinikums Waldviertel Waidhofen/Thaya ausdrücklich 
zulässig sind. Dem Kunden steht es nicht zu, die Gestaltung des Wochenmenüplans mitzu-
bestimmen oder auf diesen Einfluss zu nehmen.  
Der Wochenmenüplan wird dem Kunden ab Dienstag – im Regelfall mit der Auslieferung der 
Essen – zugestellt.“ 

4. Pflichten des Kunden 
 
Neukunden - das sind jene Kunden, die vor dem 01.04.2017 noch keine Essen bezogen ha-
ben - haben eine ärztliche Bestätigung vorzulegen, aus welcher nachgewiesen wird, dass der 
Kunde eine eigene Essensversorgung nicht oder nur sehr eingeschränkt bewerkstelligen 
kann. 
Der Kunde hat auf Basis des übermittelten Wochenmenüplanes mittels der gleichzeitig aus-
gefolgten Bestellformulare die Bestellung der Menüs für die kommende Woche vorzunehmen 
und der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ehestens zu übermitteln.  
Im Normalfall ist daher der Bestellschein den Zustellern am Mittwoch mitzugeben. 
Diese Bestellung ist verbindlich und verpflichtet somit den Kunden zur Bezahlung aller be-
stellten Menüs.  
Sollte ein ordnungsgemäß ausgefüllter Bestellschein nicht bis spätestens Donnerstag 
12.00 Uhr bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya eintreffen, gilt als vereinbart, 
dass für die kommende Woche keine Bestellung gewünscht wird. 
 
5. Änderung von Bestellungen 
 
Änderungen von Bestellungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte jedoch ein Storno 
oder eine Nachbestellung erforderlich sein, so kann dies spätestens - innerhalb der Parteien-
verkehrszeiten - am Vortag für den nächsten Tag der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya mitgeteilt werden. Sollte eine derartige Änderung für Samstag oder Sonntag erforder-
lich sein, so ist dies direkt der Krankenhausküche des Landesklinikums Waldviertel Waidh-
ofen/Thaya telefonisch mitzuteilen. 
Diese Änderungswünsche werden seitens der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya  nach 
Maßgabe der vorhandenen Kapazität erfüllt, wofür aber keine Gewährleistung übernommen 
wird. 
 
6. Entgelt 
 
Pro bestelltem Menü wird dem Kunden ein Betrag von EUR 7,02 zuzüglich 10 % USt.    somit 
EUR 7,80 incl. USt. in Rechnung gestellt. 
 
Die Rechnungslegung erfolgt durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya monatlich 
im Nachhinein. Als Grundlage für die Rechnungslegung dienen die Bestellscheine bzw. die 
Aufzeichnungen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. 
 

39354



7. Leistungsstörungen und Schadenersatz 
 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
ausgeschlossen. Sonst gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 
 
8. Kündigung 
 
Beide Vertragspartner sind berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen un-
ter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist jeweils zum übernächsten Montag zu kün-
digen. 
 
9. Kosten und  Gebühren 
 
Die mit der Errichtung dieses Vertrages zusammenhängenden Kosten, Abgaben, Steuern 
und Gebühren trägt die Stadtgemeinde. 
 
10. Schriftlichkeit 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für das Abgehen von dieser Bestimmung. 

11. Gerichtsstand 
 
Für Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben sollten, ist das  
Bezirksgericht Waidhofen an der Thaya anzurufen. 
 
12. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig, unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, oder diese Vereinbarung Lücken enthalten, so lässt das die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen unberührt. Die Vertragspartner werden in einem solchen Fall einvernehmlich 
die weggefallene Bestimmung durch eine andere rechtswirksame ersetzen, welche den 
Zweck der weggefallenen Bestimmung möglichst erfüllt.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 16 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP). 

Gegen den Antrag stimmen 12 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)).  

Der Stimme enthält sich 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Kindergärten 
a) Erhöhung des Beitrages für den Ankauf von Spiel- und Fördermaterial 

SACHVERHALT: 
Der Beitrag für den Ankauf des Spiel- und Fördermaterials für die Kindergärten der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya wurde zuletzt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 
02.09.2020, Punkt 6 der Tagesordnung mit EUR 14,00 pro Monat und Kind festgesetzt. 
 
Auf Grund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Preise ist es unumgänglich den Kin-
dergartenbeitrag, ab dem Kindergartenjahr 2025/2026, zu erhöhen.  Es soll dieser gleichge-
halten wie in unserer Tagesbetreuungseinrichtung „Mini-Bahnhof“ werden. Hier wurde der 
„Bastelbeitrag“ mit EUR 20,00 festgesetzt und auch so beschlossen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag für den Ankauf von Spiel- und Fördermaterial 
ausschließlich den Kindergartenkindern zu Gute kommt! 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 wird für den Ankauf des Spiel- und Fördermaterials 
von den Erziehungsberechtigen ein Beitrag in nachstehender Höhe eingehoben: 

• Pro Kind und Monat: EUR 20,00 (incl. USt.) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Kindergärten 
b) Ferienbetreuung - Kostenersatz bei Nichtinanspruchnahme des verbindlich zuge-

sagten Kindergartenplatzes 

SACHVERHALT: 
Für die diesjährige Ferienbetreuung in den Kindergärten wurde die Bedarfserhebung bereits 
durchgeführt. Die von den Eltern eingebrachten Anmeldungen sind verbindlich und Grund-
lage für die gesamte organisatorische und personelle Planung, damit eine ausreichende An-
zahl an Kindergartenplätzen zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Eltern ihre Kinder immer wieder ohne wirklichen 
Betreuungsbedarf angemeldet haben. Das hatte zur Folge, dass sie ihre Kinder an vielen 
angemeldeten Tagen nicht in den Kindergarten gebracht haben, oftmals unentschuldigt.  
 
Es muss jedoch von Seiten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für jedes angemel-
dete Kind ein betreuter Kindergartenplatz für den in der Anmeldung angeführten Zeit-
raum zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend hoch ist im Vorfeld der Planungsauf-
wand und vor Ort der Personaleinsatz.  
 
Um unüberlegte Anmeldungen der Eltern zu vermeiden, soll, bei ungerechtfertigtem Fernblei-
ben, ein Kostenersatz für den angefallenen Personalaufwand von EUR 20,00 pro Kind und 
Tag vorgeschrieben werden. 
 
Es wurde von Seiten der NÖ Landesregierung, Abt. Kindergärten bereits auf dem zur Verfü-
gung gestellten Anmeldeformular für die Ferienbetreuung schriftlich darauf hingewiesen, 
dass der Kindergartenerhalter für die Nichtinanspruchnahme eines verbindlich zugesagten 
Kindergartenplatzes zivilrechtlich einen Kostenersatz vorsehen kann. 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 
 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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In den Kindergärten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird ab der Ferienbetreu-
ung 2025 für ungerechtfertigtes Fernbleiben ein Kostenersatz für den angefallenen Per-
sonalaufwand in Höhe von 

EUR 20,00 pro Kind und Tag 

eingehoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Subventionen Sport  
a)  4. Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten 
durch Herrn Obmann Erich Scharf, 3830 Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, 
vom 09.01.2025, eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 09.01.2025, 
auf. Darin heißt es wie folgt: 
 
„Unterstützungsansuchen für den 4. Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 
 
Nach unserem erfolgreichen dritten Triathlon in Waidhofen am 30. Mai 2024 werden wir heuer 
zu Fronleichnam in gleicher Form die vierte Auflage dieser sportlichen Herausforderung an-
gehen. Ablauf und Rahmenbedingungen haben sich bewährt und werden daher weiterver-
folgt (lediglich die Startzeit muss noch etwas nach hinten verschoben werden):  
 

• Triathlonveranstaltung am Fronleichnamstag, dem 19. Juni 2025 um 10.45 Uhr. 
Kurztriathlon in der Größenordnung einer angenäherten Sprintdistanz (225 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,75 km Laufen) 

• Schwimmbewerb im öffentlichen Freibad Waidhofen (in Form von Schleifen wird das 
Becken auf allen vorhandenen Bahnen auf 9 Längen durchschwommen, gestartet 
wird einzeln hintereinander mit max. 30 Sekunden Zeitabstand; die Langsamen zu 
Beginn, die Schnellen zum Schluss) 

• Radbewerb auf öffentlichen Straßen um Waidhofen (Wohlfahrts – Vestenpoppen – 
Meires – Lichtenberg – Windigsteig – Edengans – Kottschallings – Götzweis – Jas-
nitz) 

• Laufbewerb auf der Strecke unseres ehemaligen Crosslaufes (Start beim FIT Rich-
tung Volksfestgelände, Querung Thayasteg, entlang Thaya zur Grillparzergasse, 
eine Runde bei Mühlen und Höfe) 

• Wechselzone im Garten des Freizeitgeländes, Ziel am Fußballtrainingsplatz nebenan 
• Siegerehrung um 13.30 Uhr im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes 
• Einzel- und Staffelbewerb 
• Professionelle Chipzeitnehmung von FIPE.at mit allen Zwischenzeiten 

  
Unsere geschätzten Aufwendungen sind: 
 
Technische Zeitnehmung         2.000,- 
Bescheid Bezirkshauptmannschaft, polizeiliche Gefahrenpunktsicherung  1.000,- 
Moderation der Veranstaltung           500,- 
Lautsprecheranlage              500,- 
Wettkämpferverpflegung               500,- 
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Pokale                   1.400,- 
div. Materialen für Aufbauten (Wechselzone, Streckensicherung…)             500,- 
Sicherungskonzept Radstrecke durch Feuerwehren 
(abseits der Gefahrenpunkte)             900,- 
Kampfrichterkosten Triathlonlandesverband        700,- 
 
Summe der geschätzten Aufwendungen      8.000,- 
 
Da diese Aufwendungen nicht ausschließlich durch Startgelder abgedeckt werden können, 
würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen. 
 
Wir werden uns bemühen, mit unserem Kurztriathlon zahlreiche Sportler aus der näheren 
und weiteren Umgebung in unsere Bezirksstadt zu locken und so der Stadt an diesem Feier-
tag auch ein sportliches Flair zu verleihen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Erich Scharf 
Obmann LTU Waidhofen/Th.“ 
 
Bisherige Subventionen:  

 

2022 2023 2024 

EUR 2.800,00 
(Triathlon) 

EUR 3.000,00 
(Triathlon) 

EUR 3.000,00 
(Triathlon) 

 
Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Sub-
ventionen) EUR 37.000,00 
gebucht bis: 28.03.2025 EUR 7.000,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 
Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten durch Herrn Obmann Erich Scharf, 
3830 Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, wird für die Durchführung des 4. 
Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 eine Subvention in Höhe von 
 

EUR 3.000,00 
 
gewährt 
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und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf Werbemitteln des Vereins LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Subventionen Sport 
b)  SV Sparkasse Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des SV Sparkasse Waidhofen an der Thaya, 3830 Waid-
hofen an der Thaya, Thayastraße 7 vom März 2025, eingelangt bei der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya am 17. März 2025, auf. Darin heißt es wie folgt: 
 
„Subventionsansuchen 
 
Sehr geehrter Herr Sportstadtrat, lieber Edi, 
 
einleitend dürfen wir uns für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2024 bedanken.  
 
Nach einer extrem schwierigen Saison 2023/2024 musste unser Verein vorigen Sommer – 
nach 13 Jahren in der höchsten niederösterreichischen Liga – den bitteren Weg in die 2. 
Landesliga antreten. Einer der Gründe für den Abstieg lag sicher darin, dass wir viele der 
selbst ausgebildeten Spieler zum Einsatz gebracht haben, die aufgrund ihres jugendlichen 
Alters noch nicht die notwendige Erfahrung haben, um in dieser Liga bestehen zu können. 
Ein weiterer liegt darin, dass der Aufwand für die Instandhaltung unserer Sportanlagen und 
die Bewerkstelligung des laufenden Spielbetriebes immer kostenintensiver werden, und un-
ser Verein keinesfalls gewillt ist, nichtvorhandene Sponsorengelder in den Spielbetrieb der 
Kampfmannschaft zu investieren. 
 
Somit werden wir auch in Zukunft unseren Fokus auf die Ausbildung unserer „eigenen“ Kinder 
und Jugendlichen legen. Heißt in Zahlen, dass wir auch heuer wieder mit 10!!! Nach-
wuchsteams am regulären Meisterschafts-Spielbetrieb des NOEFV teilnehmen. Besonders 
erfreulich ist auch, dass sich viele Mädchen für den Fußball interessieren, und somit im 
Herbst ein sogenanntes „Future-Team“ ins Leben gerufen wurde. Dies besteht aus jungen 
Mädchen ab 14 Jahren, welche regelmäßig trainieren, aber lediglich Freundschaftsspiele 
spielen – es wäre dies quasi unsere 11. Nachwuchsmannschaft, welche lediglich auch Mäd-
chen besteht! Der Großteil der Mädchen verfolgt das Ziel, irgendwann den Sprung in die 
Kampfmannschaft der Frauen zu schaffen, welche sich nach dem 2. Platz in der Saison 23/24 
auch dieses Jahr tapfer in der Gebietsliga schlägt. 
 
Diese große Anzahl an Mannschaften erfordert natürlich eine enorme Anzahl an Betreuern – 
diese liegt mittlerweile bei über 30 Männern und Frauen. Weiters bedeuten die Spiele von 3 
Erwachsenen und 11 Nachwuchsteams ca. 140 Heimspiele pro Jahr. Bedeutet ebenso oft 
Platz herrichten (mähen/markieren), Kabine säubern, Kantine besetzen usw. Gleichzeitig 
heißt es ca. 140x zu Auswärtsspielen anzureisen und doppelt so oft Dressen waschen. Um 
all diese Arbeiten im Hintergrund weiterhin bewerkstelligen zu können, benötigen wir viele 
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freiwillige HelferInnen, die leider immer weniger werden und schwer zu finden sind. Ein Prob-
lem, welches uns vor große Herausforderungen stellt. 
 
Erfreulich erwähnen dürfen wir an dieser Stelle unsere gelebte Kooperation mit dem SK Ra-
pid Wien. Ob Workshops in Wien oder vor Ort. Der „Rapid-Talentetag“ oder das „3. Rapid-
Camp“ im Birkenstadion – eine tolle Zusammenarbeit, die vor allem von unsere Nach-
wuchsbetreuerInnen sehr geschätzt wird. 
 
Nachdem es uns im Herbst leider nicht möglich war, den Schwimmkurs für Kleinkinder anzu-
bieten (Badsanierung), wollen wir dies im Jahr 2025 je nach Möglichkeit wieder tun. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass wir uns als Verein in keiner einfachen Situation 
befinden, weshalb es umso wichtiger für uns ist, sich auf die Unterstützung der langjährige 
Partner, wie die Stadtgemeinde/Thaya es ist, verlassen zu können. Wir bitten daher auch 
heuer wieder um bestmögliche finanzielle Unterstützung, um unseren Spielbetrieb wie ge-
wohnt aufrecht halten zu können. 
 
Natürlich versprechen wir, dass wir mit den uns zur Verfügung gestellten Fördermitteln sorg-
sam und gewissenhaft umgehen werden, und bedanken uns bereits jetzt für eure Unterstüt-
zung. 
 
In der Hoffnung auf ein verletzungsfreies Sportjahr 2025 und auf ein persönliches Wiederse-
hen im Birkenstadion verbleibe ich 
 
 
mit sportlichem Gruß 
für den SV Sparkasse Waidhofen/Thaya 
 
Andreas Hanisch 
Obmann“ 
 
 
Bisherige Subventionen:  

2022 2023 2024 

EUR 12.000,00 EUR 15.000,00 EUR 15.000,00  

 
Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Sub-
ventionen) EUR 37.000,00 
gebucht bis: 28.03.2025 EUR 7.000,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 
 
Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Dem SV Sparkasse Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Thaya-
straße 7 wird für das Jahr 2025 eine Subvention in Höhe von 
 

EUR 15.000,00 
 
gewährt 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf Werbemitteln des Vereins LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Subventionen Sport 
c) Österr. Turn- und Sportunion Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der Österreichischen Turn- und Sportunion Waidhofen an 
der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Perneggstraße 11, vom 19.03.2025, eingelangt 
bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 20.03.2025, auf. Darin heißt es wie folgt: 
 
„Betrifft: Subvention SPORTUNION Waidhofen an der Thaya 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Im Namen der Sportunion Waidhofen an der Thaya erlaube ich mir, um die alljährliche Sub-
vention für unseren Verein anzusuchen. 

Unser Verein betreut in den Sektionen TUFIT (Turnen und Fitness), LTU (Laufen/Triathlon), 
Modellflug, Tennis und Tischtennis, Kinder, Jugendliche sowie Frauen und Männer bis ins 
hohe Alter. 
 
Unsere Mitgliederzahl beträgt derzeit 794 (davon 653 aktive und 141 unterstützende Mitglie-
der).  

Für weitere Anfragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sportunion 3830Waidhofen an der Thaya 
Mag. Hannes Wittmann 
 
Beilage: Berichte der Sektionen“ 
 
Bisherige Subventionen:  

 

2022 2023 2024 

EUR 7.500,00 EUR 7.500,00 EUR 7.500,00  

 
Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Sub-
ventionen) EUR 37.000,00 
gebucht bis: 28.03.2025 EUR 7.000,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 18.000,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Österreichischen Turn- und Sportunion Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen 
an der Thaya, Perneggstraße 11, wird für das Jahr 2025 eine Subvention in Höhe von 
 

EUR 7.500,00 
 
gewährt 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf Werbemitteln des Vereins LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum  
a) 4. Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 - Benützung des Freibades 

SACHVERHALT: 
Am 19. Juni 2025 um 10.45 Uhr findet der 4. Waidhofner Thayatal Triathlon statt. Der 
Schwimmbewerb soll im öffentlichen Freibad Waidhofen an der Thaya abgehalten werden.  
Es liegt ein Schreiben der LAufTriaUnion Waidhofen an der Thaya, vertreten durch Herrn 
Obmann Erich Scharf, 3830 Waidhofen an der Thaya, Karl Illner-Straße 35/2/1, vom 
09.01.2025, eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 09.01.2025, auf. 
Darin heißt es wie folgt: 
 
„Unterstützungsansuchen für den 4. Waidhofner Thayatal Triathlon am 19. Juni 2025 

 

Nach unserem erfolgreichen dritten Triathlon in Waidhofen am 30. Mai 2024 werden wir heuer 
zu Fronleichnam in gleicher Form die vierte Auflage dieser sportlichen Herausforderung an-
gehen. Ablauf und Rahmenbedingungen haben sich bewährt und werden daher weiterver-
folgt (lediglich die Startzeit muss noch etwas nach hinten verschoben werden):  

 

• Triathlonveranstaltung am Fronleichnamstag, dem 19. Juni 2025 um 10.45 Uhr. 
Kurztriathlon in der Größenordnung einer angenäherten Sprintdistanz (225 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,75 km Laufen) 

• Schwimmbewerb im öffentlichen Freibad Waidhofen (in Form von Schleifen wird das 
Becken auf allen vorhandenen Bahnen auf 9 Längen durchschwommen, gestartet 
wird einzeln hintereinander mit max. 30 Sekunden Zeitabstand; die Langsamen zu 
Beginn, die Schnellen zum Schluss) 

• Radbewerb auf öffentlichen Straßen um Waidhofen (Wohlfahrts – Vestenpoppen – 
Meires – Lichtenberg – Windigsteig – Edengans – Kottschallings – Götzweis – Jas-
nitz) 

• Laufbewerb auf der Strecke unseres ehemaligen Crosslaufes (Start beim FIT Rich-
tung Volksfestgelände, Querung Thayasteg, entlang Thaya zur Grillparzergasse, 
eine Runde bei Mühlen und Höfe) 

• Wechselzone im Garten des Freizeitgeländes, Ziel am Fußballtrainingsplatz nebenan 
• Siegerehrung um 13.30 Uhr im Rahmen des Rot-Kreuz-Volksfestes 
• Einzel- und Staffelbewerb 
• Professionelle Chipzeitnehmung von FIPE.at mit allen Zwischenzeiten 
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Unsere geschätzten Aufwendungen sind: 

Technische Zeitnehmung         2.000,- 
Bescheid Bezirkshauptmannschaft, polizeiliche Gefahrenpunktsicherung  1.000,- 
Moderation der Veranstaltung           500,- 
Lautsprecheranlage              500,- 
Wettkämpferverpflegung               500,- 
Pokale                   1.400,- 
div. Materialen für Aufbauten (Wechselzone, Streckensicherung…)             500,- 
Sicherungskonzept Radstrecke durch Feuerwehren 
(abseits der Gefahrenpunkte)             900,- 
Kampfrichterkosten Triathlonlandesverband        700,- 
Summe der geschätzten Aufwendungen      8.000,- 

Da diese Aufwendungen nicht ausschließlich durch Startgelder abgedeckt werden können, 
würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen. 

Wir werden uns bemühen, mit unserem Kurztriathlon zahlreiche Sportler aus der näheren 
und weiteren Umgebung in unsere Bezirksstadt zu locken und so der Stadt an diesem Feier-
tag auch ein sportliches Flair zu verleihen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Erich Scharf 

Obmann LTU Waidhofen/Th.“ 

 

Die Benutzung der Badeanlagen ist für die Teilnehmer des 4. Waidhofner Triathlons während 
der Veranstaltung des Schwimmbewerbes in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr kostenlos. 
Es ist daher erforderlich den Punkt 2.1. Absatz 1 und 2 der Badeordnung, in welchen wie folgt 
festgehalten ist, aufzuheben: 

„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 

„(2) Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. 
Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das 
Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“ 

Die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
nach dem Triathlon erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya mit einer geschätzten Arbeitszeitsumme von EUR 300,00 excl. USt. 

Bisherige Subventionen: KEINE 

Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/2690-7200 (Sportförderungen, interne Vergütungen Sport-
veranstaltungen) EUR 10.000,-- 
gebucht bis 14.04.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, 
Feuerwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein LTU Waidhofen an der Thaya die Benützung des Freizeitzentrums – 
insbesonders der Badeanlagen – zur Durchführung des 4. Waidhofner Thayatal Triathlons 
am 19.06.2025, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr unentgeltlich gestattet. In diesem Zeit-
raum findet kein Badebetrieb statt. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

und 

Die Entfernung eines Zaunfeldes vor der Veranstaltung und die Montage desselben Zaunes 
nach dem Triathlon erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya und übernimmt diese die Kosten mit einer geschätzten Höhe von  

EUR 300,00 

excl. USt. 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus ist ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum  
b) FZ-Fest 20.07.2025 

SACHVERHALT: 
Am 20.07.2025 (bei Schlechtwetter: 03.08.2025) soll im Freibad Waidhofen an der Thaya 
wieder ein FZ.FEST „von der Gemeinde – für die Gemeinde“ veranstaltet werden.  

Bei freiem Eintritt werden ganztags Aktivitäten rund um Gesundheit, Sport und Unterhaltung 
geboten inklusive Musik und Moderation.  

Folgende Kosten sind zu erwarten (alle Angaben excl. USt.): 

      EUR 

Ton- und Lichttechnik inkl. DJ 1.900,00 

Moderation 800,00 

Festausstattung 500,00 

Werbemittel und Drucksorten inkl. Grafik 600,00 

Sonstige Ausgaben (AKM, …) 700,00 

Interne Vergütungen (2. Badewart, Auf-/Abbau, Reinigung) 2.000,00 

GESAMT 6.500,00 

 

Gespräche mit Sponsoren sind im Laufen. Es wird angestrebt, die angeführten Kosten mög-
lichst gering zu halten und Sponsorbeiträge zu lukrieren. Die Kosten sind im Voranschlag 
2025 unter den Haushaltsstellen „Freizeitzentrum, Sonstige Ausgaben“ sowie „Freizeitzent-
rum, Interne Vergütungen“ berücksichtigt. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2023, BGBl. II Nr. 405/2023, ist eine Direktvergabe bei einem 
Auftragswert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Der Eintritt für die Badegäste in das Freibad soll an diesem Tag kostenlos sein. Es ist daher 
erforderlich, den Punkt 2.1. Absatz 1 und 2 der Badeordnung, in welchen wie folgt festgehal-
ten ist, aufzuheben: 
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„(1) Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer bezahlten und gültigen Eintrittskarte 
zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes besteht NICHT!“ 

„(2) Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des Badebesuches aufzubewahren. 
Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu ausgestellt. Der Besucher hat das 
Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“ 

Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/831000-728000/000 (Freizeitzentrum, Sonstige Ausgaben) 
EUR 9.000,--  
gebucht bis: 14.04.2025 EUR 541,68 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/831000-720000/000 (Freizeitzentrum, Interne Vergütungen) 
EUR 125.000,00 
gebucht bis: 14.04.2025 EUR 5.279,75 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya veranstaltet am 20.07.2025 (Ersatztermin bei 
Schlechtwetter: 03.08.2025) im Freizeitzentrum Waidhofen an der Thaya ein FZ.FEST rund 
um Gesundheit, Sport und Unterhaltung. 

Für die Ausrichtung der Veranstaltung werden Kosten bis zu einer maximalen Höhe von  

EUR 8.000,00 (excl. USt.) 

übernommen, wobei angestrebt wird, diese Kosten so gering wie möglich zu halten und 
Sponsorbeiträge zu lukrieren 

und 

die Benützung der Sportanlagen (Minigolf, PitPat, Tischtennis) sowie der Verleih von Liegen 
und Sonnenschirmen ist an diesem Tag kostenlos 

und 

der Punkt 2.1. (1) der Badeordnung („Die Benützung der Badeanlagen ist nur mit einer be-
zahlten und gültigen Eintrittskarte zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Ein-
trittsgeldes besteht NICHT!“) wird für diesen einen Tag aufgehoben 
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und 

der Punkt 2.1. (2) der Badeordnung („Eintrittskarten sind während der gesamten Dauer des 
Badebesuches aufzubewahren. Abhanden gekommene Eintrittskarten werden nicht neu aus-
gestellt. Der Besucher hat das Bad zu verlassen oder eine neue Eintrittskarte zu lösen.“) wird 
für diesen einen Tag aufgehoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Freiwillige Feuerwehren – FF Altwaidhofen – Beteiligung der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya an den Errichtungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses 

SACHVERHALT: 
Da das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Altwaidhofen nicht mehr den 
feuerwehrtechnischen Vorgaben entspricht, soll ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. 

Bei der Voranschlagserstellung 2025 der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wurden im 
mittelfristigen Finanzplan für  

• 2026 EUR 500.000,00  
• 2027 EUR 500.000,00 

veranschlagt. 

Bis Ende August / Anfang September 2025 sind anhand von Kostenschätzungen bzw. Kos-
tenvoranschlägen die Gesamtbaukosten zu ermitteln und ist ein Finanzierungsplan mit sämt-
lichen Ausgaben und Einnahmen zu erstellen. Darin sind neben der Kostenbeteiligung der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya auch die Kostenbeteiligung der Freiwilligen Feuer-
wehr Altwaidhofen und die Summe an Förderungen darzustellen. 

Der Finanzierungsplan ist für Erstellung des Voranschlags 2026 und mittelfristigen Finanz-
plan 2027 erforderlich. 

Um der Freiwilligen Feuerwehr Altwaidhofen eine finanzielle Planungssicherheit für den Neu-
bau des Feuerwehrhauses in Altwaidhofen zu geben, soll von der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya ein Grundsatzbeschluss über die Beteiligung an den Errichtungskosten gefasst 
werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr und 
Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Es wird der Grundsatzbeschluss dahingehend gefasst, dass sich die Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya nach Vorliegen des Finanzierungsplanes zur Voranschlagserstellung für 
das Jahr 2026 und mittelfristigen Finanzplan 2027 an den Errichtungskosten für den ge-
planten Neubau des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr in Altwaidhofen betei-
ligt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Der Stimme enthalten sich 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE). 
 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subventionen Kultur 
a) Förderung 2025 Briefmarkensammlerverein Waidhofen (BSV) 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des Briefmarkensammlervereines Waidhofen (BSV), 3830 
Altwaidhofen 42 vom 23.10.2024 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
am 30. Oktober 2024) vor. Darin heißt es: 

„An 
Stadtgemeinde Waidhofen/Th 
Gemeinderat (Kulturreferat) 
Rathaus 
3830 Waidhofen/Thaya 
 
Betreff: Förderung 2025 Briefmarkensammlerverein Waidhofen ( BSV ) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
Der BSV Waidhofen hat 38 Mitglieder und seit Bestehen repräsentiert der Verein Die Ge-
meinde Waidhofen/Th durch unzählige Sonderpostämter und 1980 sogar durch eine Brief-
marke. Diese Veranstaltungen stellen einen großen finanziellen Aufwand dar, der auch zum 
Teil von den Mitgliedern des BSV geleistet wird. Die finanzielle Situation des BSV ist eher 
klein. Der BSV fährt am 23.08.2025 zu einer Veranstaltung/Ausstellung/Vortrag des VÖph 
(Verband Österreichischer Philatelisten) nach Gmunden und weiters ist 2025 die Anschaffung 
einiger Spezialkataloge und Prüfgeräten notwendig. Da die Fahrt und die Anschaffung aus 
Eigenmitteln der Vereinsmitglieder geleistet wird, ersuchen wir um eine Förderung der Ge-
meinde Waidhofen. Inder Hoffnung um positive Erledigung. 

Obfrau des BSV    Kassier des BSV 
Mag. Ingrid Pekny    Othmar Wandl“ 
 
Bisherige Subventionen: 

2023 EUR 230,00 (Bildungsreise) 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 3.896,51 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 03.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag: 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Briefmarkensammlerverein Waidhofen ( BSV ) eine Förderung in Höhe von 

EUR 230,00 

 
gewährt. 

Da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es wird daher ersucht, 
dass der BSV öffentlich mehr in Erscheinung tritt (mehr öffentlich wirksame Veranstaltungen, 
damit auch ein gesellschaftlicher Mehrwert vorliegt), um auch zukünftig in den Genuss von 
Förderungen zu kommen. 

 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Briefmarkensammlervereines Waidhofen (BSV) 
als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut 
sichtbar anzubringen.  

 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subventionen Kultur 
b) Warming-Up-Day 2025 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des MV Folk-Club, 3830 Waidhofen an der Thaya, Böh-
mgasse 18/6, vom 31. Jänner 2025 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya am 01. Februar 2025), vor. Darin heißt es: 
 
„Ansuchen Subvention Warming-Up-Day 2025  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein neues Jahr lädt ein, rückblickend nach vorne zu schauen. Wir tun das auch und sind froh 
und dankbar für ein schönes, vergangenes Jahr im und um den Folk-Club. So soll es auch 
weitergehen: Kunst und Kultur fördern, Orte und Bühnen dafür schaffen, Bewährtes schätzen, 
Neues ermöglichen. 

Dem MV Folk-Club Waidhofen/Thaya liegt viel daran auch in diesem Jahr am 27.06.2025 das 
Erfolgsprojekt WARMING-UP-DAY erneut auf die Beine zu stellen. 

Daher stellt sich der MV Folk-Club Waidhofen/Thaya bei der Organisation dieses schon weit 
über die Grenzen hinaus beliebten Events als Mittler zwischen den Künstlern und den Waid-
hofner Wirten zur Verfügung. Als Mittler heißt im Konkreten: Die Subventions- und Sponsor-
gelder werden zu 100 % an die Wirte der Stadt in einem für jeden Gemeinderat und Wirt 
einsehbaren gerechten Verteilungsschlüssel weitergegeben. 

Als Inhaber der Betriebsstättengenehmigung treten wir als Veranstalter auf und stellen da-
mit die veranstaltungsrechtliche Absicherung des Warming-Up sicher. 

Aus diesem Grund ersucht der MV Folk-Club Waidhofen an der Thaya um eine Unterstützung 
durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. Im Interesse der Waidhofner Innenstadt-
belebung ersuchen wir um eine Subvention für den Warming-Up-Day in Höhe von EUR 
2.000,00. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

Freundliche Grüße  

MV Folk-Club  
Waidhofen/Thaya“ 
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Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die Mitarbeiter der städtischen Wirtschaftsbe-
triebe die notwendige Verkehrsbeschilderung im Gemeindegebiet aufstellen und entfernen. 
Die anfallenden Kosten in der Höhe von ca. EUR 4.000,00 sollen von der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya übernommen werden. 

Das Areal des Campingplatz Thayapark soll dem MV Folk-Club für die Durchführung des 44. 
Internationalen Musikfestes unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Dadurch resultiert 
ein Abgang an Einnahmen in der Höhe von ca. EUR 380,00, welche durchschnittlich an einem 
Wochenende am Campingplatz Thayapark eingenommen werden. 

Weiters erhält die Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya die 
Möglichkeit sich im Zuge des Warming-Up-Days 2025 mit einem Konzert vor dem Rathaus 
zu präsentieren, vorausgesetzt, dass an diesem Tag keine Schlechtwetterbedingungen vor-
herrschen. Für die Durchführung des Konzertes werden Kosten für Licht- und Tontechnik in 
der Höhe von EUR 800,00 anfallen. 

Bisherige Subventionen: 
2017 EUR 1.700,00 
2018 EUR 1.700,00 
2019 EUR 2.000,00 
2022 EUR 2.000,00 
2023 EUR 2.000,00 
2024 EUR 2.000,00 
 
Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 3.896,51 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 230,00 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7200 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, Interne Vergütungen Veranstaltungen) EUR 20.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 03.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag: 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
 
Es wird dem MV Folk-Club Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Böh-
mgasse 18/6, für die Durchführung des Warming-Up-Day 2025, eine Subvention in der 
Höhe von 

EUR 2.000,00 
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gewährt, wobei eine Gesamtabrechnung vorgelegt werden muss 

und 

die notwendige Verkehrsbeschilderung im Gemeindegebiet wird durch die Mitarbeiter der 
städtischen Wirtschaftsbetriebe aufgestellt und entfernt. Die anfallenden Personalkosten in 
der Höhe von ca. 

EUR 4.000,00 

werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen 

und 

das Areal des Campingplatz Thayapark wird dem MV Folk-Club für die Durchführung des 44. 
Internationalen Musikfestes unentgeltlich zur Verfügung gestellt 

und 

die Kosten für Ton- und Lichttechnik für die Durchführung eines Konzertes mit der Albert 
Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vor dem Rathaus im Zuge 
des Warming-Up-Days 2025 in der Höhe von 

EUR 800,00 

werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des MV Folk Club als Sponsor angeführt werden. Bei 
Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subventionen Kultur 
c) Verein für Theater und Theaterpädagogik TAM 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des Vereins für Theater und Theaterpädagogik, 3830 
Waidhofen an der Thaya, Wiener Straße 9-11, vom 13. Dezember 2024 (eingelangt bei der 
Stadtgemeinde Waidhofen am 12. März 2025) vor. Darin heißt es: 

„Betrifft: Subventionierung 2025 

Sehr geehrter Herr Kulturstadtrat! 
Lieber Herbert! 

Im Jahr 2025 feiert das Theater an der Mauer (TAM), sein 30-jähriges Bestehen, d.h. seit 
1995 finden regelmäßig Theater-, Tanz- und Musikaufführungen statt. Seit Juli 2002 betreibt 
der Verein für Theater und Theaterpädagogik das TAM-Theater an der Mauer mit Aufführun-
gen eigener Ensembles und einer dramatischen Schreibwerkstatt. Auf dem Sektor der The-
aterpädagogik werden Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie spezielle 
Seminare und Lehrgänge durchgeführt, die im TAM-Vereinshaus Wienerstraße 11 stattfin-
den. 

Ein großes Problem stellen für uns nach wie vor die enorm gestiegenen Energiekosten dar. 
Dazu kommen noch erhöhte Miet-, Versicherungs- und Betriebskosten sowie eine spürbare 
Steigerung der Sachkosten (Materialien, Requisiten, Kostüme etc.) 

Wir würden uns aufgrund unseres 30-Jahr-Jubiläums, das sich durch einen reichhalti-
gen Spielplan auszeichnet und durch spezielle Veranstaltungen einen zusätzlichen 
Aufwand erfordert, über eine kleine Erhöhung unserer Förderung für 2025 sehr freuen. 

Wir hoffen auf die Unterstützung der Stadtgemeinde für eine Kulturinstitution, die sich weit 
über die Grenzen des Waldviertels hinaus einen geachteten Platz in der Theaterszene ero-
bert hat und ein wertvoller kultureller, aber auch wirtschaftlicher Faktor für Waidhofen gewor-
den ist, der besonders auch die Innenstadt belebt! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Eva Liebhart, Obfrau  Christine Reiterer, Kassierin“ 

Bisherige Subventionen: 
2020 EUR 4.000,00 
2021 EUR 3.000,00 
2022 EUR 3.000,00 
2023 EUR 3.250,00 
2024 EUR 3.250,00 
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Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 3.896,51 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 2.230,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 03.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag: 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
 
Es wird dem Verein für Theater und Theaterpädagogik, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Wiener Straße 9-11, für das Jahr 2025 eine Subvention in der Höhe von 

EUR 3.250,00 

und 

aufgrund des 30-jährigen Jubiläums eine einmalige zusätzliche Förderung in der Höhe von 

EUR 300,00 

gewährt  

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des TAM als Sponsor angeführt werden. Bei Veran-
staltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subventionen Kultur 
d) Kabarett & Musik im Stadtpark 2025 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen von Herrn Andy Marek, 3812 Groß Siegharts, Dr. Rudolf Krausplatz 
2a, vom 19. August 2024 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 26. 
August 2024) vor. Darin heißt es: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Josef! 
Sehr geehrter Herr Kulturstadtrat, lieber Herbert! 
Werte VertreterInnen des Gemeinderats! 
 
Meine Veranstaltungsreihe Kabarett & Musik im Stadtpark Waidhofen/Thaya war rückbli-
ckend auch 2024 wieder ein sehr schöner Erfolg. Durch die Vielfalt des Programms, die in-
tensive Bewerbung und die professionelle Umsetzung ist es mir gelungen nicht nur viele Men-
schen zu den 13 Veranstaltungen in den Stadtpark zu holen, sondern diese auch dement-
sprechend zu begeistern. 

Natürlich ist für mich als Veranstalter ein großes Risiko vorhanden, denn Open Air Veranstal-
tungen sind wetterabhängig und in Zeiten wie diesen ist gar nichts ein Selbstläufer. Umso 
wichtiger ist es für mich treue und gute Partner zu haben, die auch die Komplexität einer 
derartigen Veranstaltungsreihe sehen und diese unterstützen. 

Ich habe mich entschieden auch 2025 wieder meine Sommerbühne Kabarett & Musik im 
Stadtpark Waidhofen/Thaya durchzuführen und würde mich sehr freuen, wenn ich auch die 
Unterstützung der Stadtgemeinde im gleichen Ausmaß wie im letzten Jahr bekommen 
könnte! Es wird wieder 12-13 Veranstaltungen geben und diese sind im Zeitraum zwischen 
3. und 22. Juli 2025 geplant! 

Ich darf hier kurz die Eckpfeiler der Kooperation zusammenfassen: 

• Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya überlässt Herrn Andy Marek gegen Miet-
verzicht für obenstehend genannten Zeitraum unentgeltlich den Stadtpark 

• und stellt rund 450 Sessel und Bühnenelemente für die Veranstaltungsreihe kostenlos 
zur Verfügung  

• und subventioniert die Lustbarkeitsabgabe gemäß der Richtlinie der Stadtgemeinde 
Waidhofen/Thaya (9.12.2010). Zusätzlich wird auf Grund der Veranstaltungsreihe (vo-
raussichtlich 13 Veranstaltungen) eine Subvention in der Höhe von 35 % der Subven-
tion gemäß der Richtlinie gewährt 

• und für die tatsächliche Miete der Sporthalle wird ein Entgelt von € 1.000,00 excl. Ust 
pro Nutzungstag vereinbart, für die Möglichkeit der Nutzung bei Schlechtwetter als 
Alternativ-Veranstaltungsort wird eine Bereitstellungsgebühr von € 2.000,00 excl. Ust. 
für die gesamte Veranstaltungsreihe vereinbart (Standby-Regelung)!  
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• und übernimmt die Kosten für die genannten Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Rei-
nigung des Areals nach jedem Veranstaltungswochenende, Bereitstellung der Ver-
kehrszeichen, Arbeitszeit, Fahrzeugeinsatz) 

Da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für die Subvention soll 
die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb auf allen Drucksorten und Werbemitteln 
als Sponsor angeführt werden.   

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in gehabt professioneller Art und Weise wieder zusam-
menarbeiten könnten! 

Vielen Dank! 
Mit freundlichen Grüßen 
ANDY MAREK“ 
 
Programm 2025: 
3. Juli 2025: Walter Kammerhofer 
4. Juli 2025: Katharina Straßer & Band 
5. Juli 2025: Gernot Kulis 
10. Juli 2025: Thorstein Einarsson & Band, LEMO & Band (Doppelkonzert) 
11. Juli 2025: Klaus Eckel 
12. Juli 2025: The Magic of ABBA 
13. Juli 2025: Tricky Niki 
17. Juli 2025: Lydia Prenner-Kasper 
18. Juli 2025: Melissa Naschenweng 
19. Juli 2025: INSIEME 
20. Juli 2025: Wolfgang Ambros 

Die Kosten für die zur Verfügungstellung von 450 Sesseln für die genannten Veranstaltungs-
wochenenden betragen EUR 540,00 inkl. USt. 

Die Lustbarkeitsabgabe beträgt 9,09 % von den Netto-Einnahmen des Ticketverkaufs. 

Laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.12.2010 wird sonstigen Veranstaltern für die 
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet nachfolgende Subvention gewährt: 

33 % für Veranstaltungen von 301 - 700 Besuchern 
43 % für Veranstaltungen von 701 - 1000 Besuchern 
53 % für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern 

Für die im Ansuchen genannten Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Reinigung des Areals 
nach jedem Veranstaltungswochenende, Bereitstellung der Verkehrszeichen (Aktivierung u. 
Deaktivierung erfolgt durch den Veranstalter selbst), Arbeitszeit, Fahrzeugeinsatz) werden 
seitens der Wirtschaftsbetriebe Kosten in der Höhe von gesamt EUR 1.000,00 inkl. USt. 
geschätzt. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 3.896,51 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 6.202,40 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und Dorfer-
neuerung in der Sitzung vom 03.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag: 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn Andy Marek, 3812 Groß Siegharts, Dr. Rudolf Krausplatz 2a, für die Veran-
staltungen „Kabarett & Musik im Stadtpark“ gemäß dem Ansuchen vom 19. August 2024 
wie nachstehend angeführt gewährt: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya überlässt Herrn Andy Marek gegen Mietver-
zicht und jederzeitigen Widerruf für vorstehend genannten Zeitraum unentgeltlich den 
Stadtpark 

und 
stellt rund 450 Sessel für die Veranstaltungsreihe kostenlos zur Verfügung 

und 
subventioniert die Lustbarkeitsabgabe gemäß der Richtlinie der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya (9.12.2010). Zusätzlich wird aufgrund der Veranstaltungsreihe (voraussichtlich 
12 Veranstaltungen) eine Subvention in der Höhe von 35 % der verbleibenden Lustbarkeits-
abgabe nach Abzug der Richtliniensubvention gewährt 

und 
für die tatsächliche Miete der Sporthalle wird ein Entgelt von € 1.000,00 excl. Ust pro Nut-
zungstag vereinbart, für die Möglichkeit der Nutzung bei Schlechtwetter als Alternativ-Veran-
staltungsort wird eine Bereitstellungsgebühr von € 2.000,00 excl. Ust. für die gesamte Ver-
anstaltungsreihe vereinbart (Standby-Regelung)!  

und 
übernimmt die Kosten für die genannten Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Reinigung 
des Areals nach jedem Veranstaltungswochenende, Bereitstellung der Verkehrszeichen, Ar-
beitszeit, Fahrzeugeinsatz) 

und 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen 
sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
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Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subventionen Kultur 
e) Evangelische Pfarrgemeinde 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd – Waidh-
ofen/Thaya, 3950 Gmünd, Bahnhofstraße 36 vom 01. April 2025 (eingelangt bei der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya am 02. April 2025) vor. Darin heißt es: 

„Evangelische Pfarrgemeinde Gmünd-Waidhofen Thaya, Bahnhofstraße 36, 3950 Gmünd, 
pg.gmuend@evang.at 

Ansprechperson: 
Irmgard Widmann, Böhmgasse 12-16/2/19, 3830 Waidhofen/Thaya, irmgard.wid-
mann@aon.at, 0650 4211970 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ramharter, sehr geehrte StadträtInnen, 

wieder einmal stehen dringend notwendige Sanierungsarbeiten bei der Evangelischen Kirche 
der Frohen Botschaft an.  
Die Sanierung der Eingangstür wurde an Bernhard Hörndl, Tischlerei Aufgemöbelt, vergeben 
(Kostenvoranschlag im Anhang, belaufend auf 2450,40 €). 
Die Neuverlegung der Steinfliesen am Kirchenvorplatz wurde an den Steinmetzbetrieb Jo-
hann Winkler vergeben (der Kostenvoranschlag mit der Variante für den gesamten Eingangs-
bereich, belaufend auf 3.984,00 €, befindet sich ebenfalls im Anhang). Die Arbeiten werden 
je nach Witterung im April oder Mai durchgeführt. Ich möchte im Namen der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Gmünd-Waidhofen/Thaya um einen Zuschuss zu den anfallenden Kosten bit-
ten. 
 
Ein weiteres Anliegen betrifft die Lange Nacht der Kirchen am 23. Mai 2025. Wir haben ein 
schönes Programm zusammengestellt. Auch dieses befindet sich im Anhang. 
An Ausgaben dafür haben wir veranschlagt: Albert Reiter Musikschule  300,00 € 
       Plakatdruck    150,00 € 
       Getränke und Verpflegung  100,00 € 
 
Dürfen wir auch dafür um einen Zuschuss bitten. 
Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen 
Ingrid Widmann 
Für die Evangelische Pfarrgemeinde Gmünd-Waidhofen/Thaya“ 
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Für die Sanierung liegen folgende Kostenvoranschläge vor: 
 
Firma Preis exkl. Ust. Preis inkl. Ust 
Winkler Johann EUR 3.320,00 EUR 3.984,00 
Hörndl Bernhard EUR 2.042,00 EUR 2.450,40 

 
Nach Rücksprache mit BGM Josef Ramharter und VbgM Marlene Böhm-Lauter soll für die 
Sanierung der Evangelischen Kirche der Frohen Botschaft ein Zuschuss in der Höhe von 
20 % der Bruttosumme gewährt werden, jedoch max. EUR 1.300,00. 
 
Bisherige Subventionen: 
2023 EUR 500,00 (lange Nacht der Kirchen) 
2024 EUR 500,00 (lange Nacht der Kirchen) 
2024 EUR  1.500,00 (Subvention Sanierung Kinderkapelle) 
 
Haushaltsdaten: 
Subvention für die Sanierung: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3900-6150 (Kirchliche Angelegenheiten, Aufwendungen für 
Kirchen und Kapellen) EUR 3.000,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 244,80 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 
Subvention für Lange Nacht der Kirchen: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3900-7570 (Kirchliche Angelegenheiten, Laufende Zu-
schüsse an Religionsgemeinschaften) EUR 1.400,00 
gebucht bis: 20.03.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 500,00 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag: 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd – Waidhofen/Thaya, 3950 Gmünd, 
Bahnhofstraße 36 für die Sanierungsarbeiten bei der Evangelischen Kirche der Frohen Bot-
schaft ein Zuschuss nach Vorlage der Rechnungen in der Höhe von max. 

EUR 1.300,00 

und 

eine einmalige Subvention für Veranstaltung „Lange Nacht der Kirchen“ am 23. Mai 2025 in 
der Höhe von 

EUR 500,00 
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gewährt 

und 

Da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd-Waidh-
ofen/Thaya als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Trans-
parente gut sichtbar anzubringen.  

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Subvention Stadtsaalkosten 
Benefizveranstaltung des Vereins Stimmen für Afrika 

GR Salfo NIKIEMA hat an der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungs-
punkt nicht teilgenommen. 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen von Herrn Salfo Nikiema, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Schloßgasse 37, vom 06.02.2025 betreffend der Veranstaltung am 26.04.2025 im Stadtsaal 
Waidhofen an der Thaya vor. Darin heißt es: 

 

Voraussichtliche Kosten für die Nutzung der Räumlichkeiten des Stadtsaales: 

Großer Saal (24-Std.-Pauschale) EUR     275,00 
Heizkostenpauschale EUR       77,00 
USt. EUR       70,40 
Gesamt EUR     422,40 
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Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis:14.04.2025   EUR 4.558,36 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 5.780,-- 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- u. Dorferneu-
erung in der Sitzung vom 03.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein Stimmen für Afrika, 3910 Zwettl, Dr. Franz Weismannstraße 25, für die 
Stadtsaalkosten der Benefizveranstaltung am 26. April 2025 eine Subvention in der Höhe 
von  

EUR 422,40 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 
 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

39390



………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Feldwege 
a)  Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für die Asphaltierung von Steilstücken 

– Vergabe der Bodenstabilisierungs- und Asphaltierarbeiten 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.04.2025, Punkt 23 c) „Feldwege, Asphaltierung von 
Steilstücken - Vergabe der Bodenstabilisierungs- und Asphaltierarbeiten“ nachstehenden Be-
schluss gefasst: 

„Die Ausgabensperre wird für die nachstehend angeführten Ausgabenansätze aufgehoben: 
5/100000-002100 (Straßen und Gehsteige allgemein, Feldwege – Asphaltierung Steilstücke) 
1/710000-611100 (Feld- und Güterwege, Instandhaltung Feldwege) 

und 

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beauftragt die NÖ Agrarbezirksbehörde, Fach-
abteilung Güterwege, 3910 Zwettl, Edelhof 1, mit der Vergabe der einzelnen Gewerke über 
die Bodenstabilisierungs- und Asphaltierarbeiten im Namen und auf Rechnung der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya lt. Kostenschätzung vom 24.04.2025 in der Höhe von 

EUR 92.485,58 incl. USt, 

und 

beauftragt die NÖ Agrarbezirksbehörde, Fachabteilung Güterwege, 3910 Zwettl, Edel-
hof 1, mit der Abwicklung dieses Bauvorhabens wie Terminkoordination, Massen- und 
Rechnungskontrollen. 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Vorfinanzierung und 
Änderung der Fördergenehmigung durch Projekterweiterung 2025 laut Schreiben der Nieder-
österreichischen Agrarbezirksbehörde, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 vom 14.04.2025 
beschließt  

und 

der Gemeinderat die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe in der Höhe von 
EUR 26.027,35 durch Einsparungen bei der Haushaltsstelle 1/710000-611100 (Feld- und 
Güterwege, Instandhaltung Feldwege) genehmigt.“ 

 

 

39391



Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 5/100000-002100 (Straßen und Gehsteige allgemein, Feld-
wege – Asphaltierung Steilstücke) EUR 75.000,00 
gebucht bis: 14.04.2025 EUR 693,77 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 7.848,00 

Das erforderliche Sanierungsausmaß des Feldweges war bei der Voranschlagserstellung für 
2025 die Gesamtsumme in diesem Umfang noch nicht absehbar und konnten die Mehrkosten 
nicht berücksichtigt werden. Da die Bedeckung nicht vollständig gegeben ist, handelt es sich 
bei Mehrkosten in Höhe von EUR 26.027,35 incl. USt. um eine überplanmäßige Ausgabe. 
Die Bedeckung der Mehrkosten in Höhe von EUR 26.027,35 incl. USt. erfolgt durch Einspa-
rung auf der Haushaltsstelle 1/710000-611100 (Feld- und Güterwege, Instandhaltung Feld-
wege). 

Haushaltsdaten: 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/710000-611100 (Feld- und Güterwege, Instandhaltung Feld-
wege) EUR 50.000,00 
gebucht bis: 14.04.2025 EUR 15.490,19 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Die Bedeckung dieser überplanmäßigen Ausgabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen. 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Wasserbau, Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 07.04.2025 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Stadtrat (für die Be-
auftragung). 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat (für die 
Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe). 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe in der Höhe von EUR 26.027,35 durch 
Einsparungen bei der Haushaltsstelle 1/710000-611100 (Feld- und Güterwege, Instandhal-
tung Feldwege) genehmigt. 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die im nächsten Tages-
ordnungspunkt „Projekt Instandsetzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-För-
derung – Änderung der Fördergenehmigung durch Projekterweiterung, Gemeindebeitrags-
leistung zur Genehmigung der Projektfinanzierung“ laut Schreiben der Niederösterreichi-
schen Agrarbezirksbehörde, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 vom 14.04.2025 beschließt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Feldwege 
b)  Projekt Instandsetzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-Förderung 

– Änderung der Fördergenehmigung durch Projekterweiterung, Gemeindebei-
tragsleistung zur Genehmigung der Projektfinanzierung 

SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.06.2023, TOP 25 „Feldwege, Projekt Instand-
setzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-Förderung – Gemeindebeitragsleis-
tung zur Genehmigung der Projektfinanzierung“ beschlossen, dass gemäß den Richtlinien 
der Niederschrift vom 17.05.2023 zum Förderungsantrag zur Erlangung der Förderzusage 
für das Projekt Instandsetzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-Förderung, 
Vorhabensart „7.2.1 Ländliche Verkehrsinfrastruktur - Instandsetzung Waidh-
ofen/Thaya“ die Baukosten von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vorzufinanzie-
ren sind. 

Projektinhalt ist die Instandhaltung von Feldwegfahrbahnen im Stadtgemeindegebiet. Das 
Ende der Umsetzung des Gesamtprojekts ist mit 30.06.2025 bestimmt. Bis dahin sind sal-
dierte Rechnungen von umgesetzten Projektteilen mit Zahlungsnachweisen der NÖ Agrarbe-
zirksbehörde (kurz: NÖ ABB) zu übermitteln. Die Höhe der eingereichten Baukosten (brutto) 
für dieses Projekt wurden von der NÖ Agrarbezirksbehörde im Rahmen der Büroverhandlung 
am 17.05.2023 mit EUR 250.000,00 incl. USt. geschätzt und auch so eingereicht. 

Die eingereichte Projektsumme in der Höhe von EUR 250.000,00 incl. Ust. wurde mit den 
2023 und 2024 umgesetzten Feldwegasphaltierungen in den Katastralgemeinden Waidhofen 
an der Thaya, Matzles, Hollenbach und Pyhra zur Gänze ausgeschöpft und durch Mehrleis-
tungen überschritten. 

Da lt. der Niederösterreichischen Agrarbezirksbehörde, Außenstelle Zwettl, Fachabteilung 
Güterwege, 3910 Zwettl, Edelhof 1 noch Fördermittel vorhanden sind, welche von anderen 
Gemeinden nicht ausgeschöpft wurden, wurde am 10.04.2025 um Änderung der Förderge-
nehmigung durch Projekterweiterung angesucht: 

o Verlängerung der Durchführungsfrist bis 15. Juli 2025 
o Erweiterung des Projektumfanges (KG Puch, Gst. 694 „Wertenau-Weg“) 
o Erhöhung der sachlich anrechenbaren Kosten von EUR 250.000,00 auf EUR 400.000,00 

Mit Schreiben der Niederösterreichischen Agrarbezirksbehörde, 3109 St. Pölten, Landhaus-
platz 1 vom 14.04.2025, eingelangt am 16.04.2025, wurde dem Ansuchen entsprochen.  

o Anhebung der anrechenbaren Kosten von EUR 250.000,00 auf EUR 400.000,00 
o Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 15.07.2025 
o Vorlage des Zahlungsantrages bis 31.07.2025 durch die NÖ ABB Zwettl, Fachabteilung 

Güterwege bei der Förderstelle AgrarMarktAustria (AMA) 
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o Anhebung des maximalen Förderbetrages von EUR 125.000,00 auf EUR 200.000,00 

Die Projekterweiterung durch Anhebung der anrechenbaren Kosten von EUR 250.000,00 auf 
EUR 400.000,00 soll zur Abdeckung der Mehrleistungen aus 2024 und für die Sanierung des 
Feldweg-Steilstückes „Wertenau-Weg“ in der KG Puch verwendet werden. 

Im 1. NVA 2025 wurden für die Haushaltsstelle Feldwege - Asphaltierung von Steilstücken 
EUR 75.000,00 veranschlagt. 

Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar: 

Die Stadtgemeinde bevorschusst die anrechenbaren Kosten von max. EUR 150.000,00 für 
die Projekterweiterung 2025 in voller Höhe und bekommt 50% davon als Förderung ersetzt. 
Das bedeutet, dass nur 50% der Ausgaben den Gemeindehaushalt endgültig belasten und 
die restlichen 50% lediglich bevorschusst werden. 

Haushaltsdaten: 
VA 2025: Haushaltsstelle 5/100000-002100 (Straßen und Gehsteige allgemein, Feldwege – 
Asphaltierung Steilstücke) EUR 75.000,00 
gebucht bis: 14.04.2025 EUR 693,77 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 7.848,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beschließt die Vorfinanzierung und Änderung 
der Fördergenehmigung durch Projekterweiterung 2025 laut Schreiben der Niederösterrei-
chischen Agrarbezirksbehörde, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 vom 14.04.2025, einge-
langt am 16.04.2025, gemäß den durch den Gemeinderat am 28.06.2023 beschlossenen 
Richtlinien für das Projekt Instandsetzung ländlicher Verkehrsinfrastruktur LE 14-20 AMA-
Förderung, Vorhabensart „7.2.1 Ländliche Verkehrsinfrastruktur - Instandsetzung 
Waidhofen/Thaya“. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Benützung des Stadtparkes durch Elternverein der Kindergartenkinder (Spielefest mit 
Flohmarkt) am 24. Mai 2025 

SACHVERHALT: 
Der Elternverein der Kindergartenkinder, vertreten durch die Obfrau des Elternvereines Frau 
Maria Müllner, hat um die Benutzung des Stadtparks am 24. Mai 2025 angesucht und folgen-
des Schreiben am 20. März 2025 übermittelt: 
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Diesem Ansuchen soll insofern entsprochen werden, als dass die Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya dem Elternverein der Kindergartenkinder, 3830 Waidhofen an der Thaya, den 
Stadtpark für das Spielefest und Flohmarkt am 24.05.2025 und in den Folgejahren für einen 
Tag unentgeltlich überlässt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya überlässt dem Elternverein der Kindergarten-
kinder, 3830 Waidhofen an der Thaya, am 24.05.2025 ganztägig und bis auf Widerruf für 
einen Tag in den Folgejahren für die Durchführung des Spielefestes oder einer ähnlichen 

Veranstaltung unentgeltlich den Stadtpark. Weiters wird die Zustimmung zur kostenlosen 
Nutzung des vorhandenen Wasseranschlusses und des Wasserbezugs gegeben sowie des 
Stromes. 
 
Betreffend des Ausschankes von Getränken ist entsprechend des Vertrages der Stadtge-
meinde mit der Motorfun B30 GmbH mit Hr. Martin Tauber Kontakt aufzunehmen. 
 
Gemäß des Lieferübereinkommens zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
und der Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH sind sämtliche Getränke, welche von die-
ser bezogen werden können, auch von der Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH zu be-
ziehen. Ein Ausschank der Getränke kann durch den Elternverein der Kindergartenkinder 
selbst erfolgen. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

ABA und WVA Götzles – Vergabe von Erd- und Baumeisterarbeiten 

SACHVERHALT: 
SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am 29.06.2022 (Tagesordnungspunkt 8) den 
Grundsatzbeschluss die in der KG Götzles anfallenden Schmutzwässer in die Kläranlage 
Waidhofen an der Thaya einzuleiten. 

Die Vergabe von Ziviltechnikerleistungen betreffend die Ausführungsphase inkl. Ausschrei-
bung wurden an das Büro Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte Ziviltechniker-GmbH, 
1200 Wien, Wehlistraße 29/1, (kurz: IUP) am 27.11.2024, Tagesordnungspunkt 22, durch 
den Stadtrat beschlossen. 
IUP hat die Erd- und Baumeisterarbeiten für die Errichtung der Abwasserbeseitigungs- und 
Wasserversorgungsanlage in Götzles gemäß Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) im 
offenen Verfahren mit folgendem Leistungsumfang ausgeschrieben: 
In der Ortschaft Götzles soll ein öffentlicher Schmutzwasserkanal errichtet werden. Die ge-
sammelten Schmutzwässer des Ortsnetzes sollen über eine neue Transportleitung in die be-
stehende Abwasserreinigungsanlage Waidhofen an der Thaya geleitet werden. 
Die Trinkwasserversorgung in Götzles erfolgt über eine öffentliche Wasserversorgungsan-
lage. Diese wird im Zuge der Errichtung der Schmutzwasserkanalisation erneuert und ertüch-
tigt. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch die EVN Wasser GmbH. 
Die Leistungen wurden von der IUP am 08.01.2025 im offenen Verfahren ausgeschrieben 
und online unter gv.vergabeportal.at sowie in den Bekanntmachungen NÖ unter 
noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen veröffentlicht. 
Die kommissionelle Angebotsöffnung fand am 31.01.2025 im Rathaus der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya statt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind von fünf Firmen die Angebote 
fristgerecht eingelangt. Die abgegebenen Angebote wurden von IUP geprüft und das Ergeb-
nis in einem Prüfbericht festgehalten. In folgender Tabelle sind die fünf Angebote gegenüber-
gestellt. 

Nr. Firma Angebot Netto (excl. USt.) 
1. Leithäusl Gesellschat m.b.H. 

3504 Krems-Stein 
EUR 764.374,80 

2. Strabag AG 
3532 Rastenfeld 

EUR 771.991,90 

3. Leyrer + Graf Bauges.m.b.H. 
3950 Gmünd 

EUR 868.299,94 

4. Talkner Gesellschaft m.b.H. 
3860 Heidenreichstein 

EUR 875.494,83 

5. Swietelsky AG 
3910 Zwettl 

EUR 925.697,64 
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IUP übermittelte nachstehend auszugsweise angeführten Vergabevorschlag: 

„Aufgrund des Ergebnisses der Angebotsprüfung ist das Angebot der Firma Leithäusl Ge-
sellschat m.b.H. 3504 Krems-Stein, als zuschlagsfähig zu werten. 
 
Der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird daher vorgeschlagen, die Leistungen 
der ABA und WVA Ulrichschlag an die Firma 

Leithäusl Gesellschat m.b.H. 
Eduard Summer-Gasse 1 
3504 Krems-Stein 
 
aufgrund ihres Angebotes vom 31.01.2025 mit einem 
 
Gesamtpreis von 764.374,80€          
zuzüglich 20% Ust. 152.874,96€          

Angebotspreis inklusive Umsatzsteuer 917.249,76€           
 
zu vergeben.“ 

Von den Nettovergabesummen entfallen 
• EUR 652.858,23  auf die ABA Götzles 
• EUR 111.516,57  auf die WVA Götzles 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist bei Abwasserentsorgungs- und Wasserver-
sorgungsanlagen zu 100% vorsteuerabzugsberechtigt. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2023, BGBl. II Nr. 405/2023, ist eine Direktvergabe bei einem 
Auftragswert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/851301-004000/000 EUR 1.685.000,00 
gebucht bis: 07.04.2025 EUR 9.048,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 92.856,00 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/850101-004000/000 EUR 140.000,00 
gebucht bis: 07.04.2025 EUR 154,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 12.729,20 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt Leistungen an Firma Leithäusl Gesell-
schat m.b.H., Eduard Summer-Gasse 1, 3504 Krems-Stein, aufgrund und zu den Bedin-
gungen des Angebotes vom 31.01.2025, in der Höhe von 

EUR 917.249,76 incl. USt, 

somit budgetwirksam EUR 764.374,80 (unter Berücksichtigung des gesamten [100,00%] 
Vorsteuerabzugs) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya 
a)  Übernahme von Nebenanlagen entlang der L59 im Ortsbereich von Hollenbach 

SACHVERHALT: 
Entlang der L 59 im Ortsbereich von Hollenbach wurden bei den Nebenanlagen wichtige Er-
neuerungen und Instandsetzungsarbeiten durch die Straßenmeisterei Waidhofen an der 
Thaya durchgeführt. 

Für die Erneuerung und Instandsetzung der Nebenanlagen wurde das Land Niederösterreich, 
LH-Stv. Landbauer um Unterstützung ersucht. Die Straßenbauabteilung 8 sowie die Straßen-
meisterei Waidhofen an der Thaya wurden mit der Bauabwicklung durch das Land Niederös-
terreich beauftragt. 

Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich, Straßendienst (NÖ 
Straßenbauabteilung 8 und Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya), hergestellt. 

Nach erfolgter Fertigstellung hat die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya nachste-
hende Erklärung vorgelegt, in der die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya die Über-
nahme der hergestellten Anlagen in die Erhaltung und Verwaltung und das außerbücherliche 
Eigentum zustimmt. 

 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Es wird die nachstehend angeführte Erklärung der NÖ Straßenbauabteilung 8 und der Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya vollinhaltlich genehmigt: 

„ERKLÄRUNG 

Die Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya übernimmt die vom NÖ Straßendienst, Straßenmeis-
terei Waidhofen/Thaya nach Genehmigung durch den Herrn LH-Stv. Landbauer, BLHSTV-
Landbauer-STV-NA-046/2024 auf Kosten der Gemeinde hergestellten Anlagen  

„Herstellung von Nebenanlagen entlang der L 59 von km 6,050 bis km 6,700 im Ortsbereich 
von Hollenbach“ 

In ihre Verwaltung und Erhaltung und das außerbürgerliche Eigentum. 

Die Gemeinde bestätigt, dass die vom NÖ Straßendienst hergestellten Anlagen ordnungsge-
mäß ausgeführt sind und erklärt, an den NÖ Straßendienst aus diesem Titel keine weiteren 
Forderungen zu stellen bzw. bei Forderungen Dritter den NÖ Straßendienst schad- und klag-
los zu halten. 
Im Zuge der Endvermessung übernimmt die Gemeinde die Anlagen in ihr grundbücherliches 
Eigentum.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya 
b)  Erklärung der geförderten Radverkehrsanlage entlang der L8128 Brunnerstraße 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt an der Rad-Basisnetzplanung des Land 
Niederösterreichs teil. Ziel des geschaffenen Basisnetzes ist es, die Attraktivität des Rad-
wegnetzes in Gebieten mit flächigem Potential für den Alltagsradverkehr zu verbessern. Die 
Einbindung lokaler, gegebenenfalls bereits bestehender Radverkehrsanlagen in das Rad-
Basisnetz soll bestmöglich gewährleistet werden. 

Im Zuge der Umgestaltung der L8128 Brunnerstraße (Errichtung einer Querungshilfe) soll ein 
kombinierter Geh- und Radweg, im Bereich zwischen der Karl Roth-Gasse im Westen und 
dem Kreisverkehr entlang der Raiffeisenstraße im Osten, abseits der Landesstraßenfahrbahn 
für den Alltagsradverkehr miterrichtet werden. Dieses Projekt wird in mehreren Bauabschnit-
ten umgesetzt, wodurch der Alltagsradverkehr verbessert wird. 

Durch die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya geschätzten Kosten betragen EUR. 
90.000,00 (Fremdleistungen EUR 45.000,00 und Eigenleistung der Straßenmeisterei EUR 
45.000,00). Vom Land Niederösterreich werden die Gemeinden bei der Planung und Errich-
tung von Radverkehrsinfrastruktur finanziell unterstützt. Das Förderausmaß beträgt bis zu 
60% der tatsächlichen, förderbaren Bruttoinvestitionskosten. Die finanzielle Unterstützung für 
die Planung und Errichtung der Fahrradstraße wird jedoch nur gewährt, wenn sich die För-
derempfängerin, Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, zur Erhaltung der geförderten 
Maßnahme durch eine unterfertigte Erklärung bekennt. Die Erklärung wurde am 06.03.2025 
per E-Mail durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung (ST3) 
Fachbereich Radwege, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17 zur Beschlussfassung in 
der nächsten Gemeinderatssitzung übermittelt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss Wasserversorgung, Abwasserent-
sorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
02.04.2025 beraten. 

 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

 

39402



Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgender am 06.03.2025 durch das Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, 
Abteilung Landesstraßenplanung (ST3), 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17, über-
mittelten Erklärung zur Erhaltung der geförderten Radverkehrsanlage zugestimmt: 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya 
c) Erklärung zur Erhaltung der geförderten Radverkehrsanlage entlang der 

Thayaparkstraße - Heidenreichsteinerstraße 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt an der Rad-Basisnetzplanung des Land 
Niederösterreichs teil. Ziel des geschaffenen Basisnetzes ist es, die Attraktivität des Rad-
wegnetzes in Gebieten mit flächigem Potential für den Alltagsradverkehr zu verbessern. Die 
Einbindung lokaler, gegebenenfalls bereits bestehender Radverkehrsanlagen in das Rad-
Basisnetz soll bestmöglich gewährleistet werden. 

Im Zuge des Neubaus des dritten Teils der Thayaparkstraße inkl. Kreisverkehr entlang der 
B36 mit Anbindung an die L59 Heidenreichsteinerstraße soll ein kombinierter Geh- und Rad-
weg, abseits der Gemeindestraßen- bzw. Landesstraßenfahrbahn für den Geh- und Radver-
kehr miterrichtet werden, wodurch der Alltagsradverkehr verbessert wird. 

Durch die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya geschätzten Kosten betragen EUR. 
227.000,00 (Fremdleistungen EUR 150.000,00 und Eigenleistung der Straßenmeisterei EUR 
77.000,00). Vom Land Niederösterreich werden die Gemeinden bei der Planung und Errich-
tung von Radverkehrsinfrastruktur finanziell unterstützt. Das Förderausmaß beträgt bis zu 
60% der tatsächlichen, förderbaren Bruttoinvestitionskosten. Die finanzielle Unterstützung für 
die Planung und Errichtung der Fahrradstraße wird jedoch nur gewährt, wenn sich die För-
derempfängerin, Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, zur Erhaltung der geförderten 
Maßnahme durch eine unterfertigte Erklärung bekennt. Die Erklärung wurde am 06.03.2025 
per E-Mail durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung (ST3) 
Fachbereich Radwege, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17 zur Beschlussfassung in 
der nächsten Gemeinderatssitzung übermittelt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgender am 06.03.2025 durch das Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, 
Abteilung Landesstraßenplanung (ST3), 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17, über-
mittelten Erklärung zur Erhaltung der geförderten Radverkehrsanlage zugestimmt: 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya 
d) Vergabe der Erdbauarbeiten und des Tragschichteinbaus für den Kreisverkehr 

B36/L59 sowie der Aufschließungsstraße Betriebsgebiet Nord-West 

SACHVERHALT: 
Nach der bereits umgesetzten Ausbaustufen 1 (Errichtung einer Aufschließungsstraße zum 
neuem Betriebsgebiet Nordwest, vom Kreisverkehr Raiffeisenstraße bis zur neuen Zufahrt 
des neuen Lagerhausmarktes) und der Ausbaustufe 2 (Aufschließungsstraße, Zufahrt Lager-
hausmarkt bis Mitterweg) soll nun der Endausbau, die Ausbaustufe 3 (die Erweiterung des 
Betriebsgebietes Nord durch Planung einer neuen Straße vom Mitterweg bis zur bestehen-
den „Ampelkreuzung“ Heidenreichsteinerstraße L59 / Landesstraße B36) umgesetzt werden. 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses (Erhöhung der 
Durchlassgeschwindigkeit) soll im Zuge der Ausbaustufe 3 auch die bestehende „Ampelkreu-
zung“ zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Die Errichtung des Kreisverkehrs in Verbin-
dung mit der Ausbaustufe 3 ist ein Muss um zukünftig die Grundstücksflächen östlich der 
Landesstraße B36 bzw. nördlich des Mitterwegs (Zufahrtsstraße Fa. Neuwirth) einer Bau-
landwidmung (geplant ist die Widmung Bauland Betriebsgebiet) zuzuführen. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird bei den Straßenbauarbeiten zur Errichtung 
der Kreisverkehrsanlage sowie der Aufschließungsstraße des Betriebsgebietes Nord-West 
durch das Land Niederösterreich (Straßenbauabteilung 8 und Straßenmeisterei Waidhofen 
an der Thaya) unterstützt. Die Annahme des Übereinkommens für die genannte Unterstüt-
zung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.12.2024 beschlossen. Der Stadtrat 
hat in seiner Sitzung vom 04.12.2024 beschlossen, den Auftrag für die Ziviltechnikerleitungen 
der Ausführungsplanung zum Bau der Kreisverkehrsanlage entlang der B36/L59 sowie der 
Aufschließungsstraße zur Erweiterung des Betriebsgebietes Nord-West an das Büro Schnei-
der Consult Ziviltechniker GmbH, 3500 Krems/D., Wiener Straße 62a/1, (kurz: Schneider) 
zu erteilen. 

Gemäß dem oben genannten Übereinkommen wurde das Ausführungsprojekt von Schneider 
zur Ausschreibung an die Straßenbauabteilung 8 übermittelt. Durch diese wurde nach Ge-
werken getrennt die Erdbauarbeiten als eigenständiges Projekt sowie der Einbau von Trag-
schichtmaterial als eigenständiges Projekt gem. BVergG 2018 ausgeschrieben. Durch die 
Straßenbauabteilung 8 wurden, in Abstimmung mit dem Bauamt drei Firmen aufgefordert 
Angebote für die anstehenden Arbeiten abzugeben. Alle angeforderten Angebote wurden 
fristgerecht mit 22.04.2025 abgegeben. Die rechnerische und sachliche Prüfung der Ange-
bote wurde durch die Straßenbauabteilung 8 durchgeführt, wobei nachfolgende Reihung der 
Bieter festgestellt wurde. 
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Angebot für die Erdarbeiten: 
 Name des Bieters Angebotspreis 

EUR incl. USt. 
1. Johann Neuwirth GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya 325.435,20 
2. Litschauer Gerhard Erdbau-Transporte GmbH, 3834 Pfaffenschlag 341.283,60 
3. Mülleder GmbH, 3900 Schwarzenau 347.118,00 

 

Angebot für den Einbau von Tragschichtmaterial: 
 Name des Bieters Angebotspreis 

EUR incl. USt. 
1. Johann Neuwirth GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya 102.288,00 
2. Litschauer Gerhard Erdbau-Transporte GmbH, 3834 Pfaffenschlag 108.456,00 
3. Mülleder GmbH, 3900 Schwarzenau 119.730,00 

 

Die rechnerische und sachliche Prüfung der Angebote wurde durch das Amt der NÖ Landes-
regierung, Straßenbauabteilung 8 durchgeführt und dabei folgender Vergabevorschlag am 
23.04.2025 an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übermittelt: 

„Bei der gegenständlichen Ausschreibung im nicht offenen Verfahren waren die Vorausset-
zungen für einen freien und lauteren Wettbewerb gegeben. Für alle Bieter haben dieselben 
Wettbewerbsbedingungen gegolten. Eine Begünstigung oder Benachteiligung einzelner Bie-
ter hat nicht stattgefunden. 

Bei Wertung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte gemäß BVergG 2018 
§ 142 entspricht das an erster Stelle gereihte Angebot des Bieters Johann Neuwirth GmbH, 
3830 Waidhofen/Thaya am besten.“ 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/612003-002000 EUR 1.060.000,00 
gebucht bis: 24.04.2025 EUR 16.394,96 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 22.912,87 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Erdbauarbeiten zur Errichtung des 
Kreisverkehrs entlang der B36/L59 sowie der Aufschließungsstraße des Betriebsgebiet Nord-
West an Firma Johann Neuwirth GmbH, 3830 Waidhofen/Thaya, Bahnhofstraße 36, auf-
grund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 22.04.2025, zum budgetwirksamen Preis 
(ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 325.435,20 incl. USt. 
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und 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Arbeiten zum Einbau von Trag-
schichtmaterial zur Errichtung des Kreisverkehrs entlang der B36/L59 sowie der Aufschlie-
ßungsstraße des Betriebsgebiet Nord-West an Firma Johann Neuwirth GmbH, 3830 Waid-
hofen/Thaya, Bahnhofstraße 36, aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 
22.04.2025, zum budgetwirksamen Preis (ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 102.288,00 incl. USt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Straßenbau Ulrichschlag 
Kostenbeteiligung an der Nebenflächengestaltung inkl. anteilige Künettenwiederher-
stellung der ABA und WVA sowie Anbindungen an die Gemeindestraße  

SACHVERHALT: 
Die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya erneuert ab Mai 2025 die L 8123 Ortsdurch-
fahrt Ulrichschlag. Dabei werden auch die Nebenanlagen, die nach Umsetzung in das Eigen-
tum Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übergehen, ebenfalls durch die Straßenmeiste-
rei hergestellt. Des Weiteren werden sämtliche Anbindungen an die Gemeindestraße sowie 
der jeweilige Künettenanteil der ABA und WVA Ulrichschlag hergestellt bzw. wiederherge-
stellt. Für die Wiederherstellung der Künettenanteile der ABA und WVA wurde im Jahr 2022 
eine Sondernutzung abgeschlossen. Weiters wurde zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya, Herrn Bürgermeister Josef Ramharter und der Straßenmeisterei Waidhofen an 
der Thaya, Herrn Straßenmeister Martin Hiemetzberger, folgender Straßenaufbau vereinbart: 

 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat am 18.11.2024 Herrn LH-Stv. Landbauer, 
MA um Unterstützung bei der Herstellung von Nebenanlagen im Zuge der Erneuerung der 
Ortsdurchfahrt in Ulrichschlag ersucht. Die von der Straßenmeisterei geschätzten Kosten be-
tragen EUR. 651.000,00 (Fremdleistungen EUR 250.000,00 und Eigenleistung der Straßen-
meisterei EUR 401.000,00). Mit Schreiben vom 06.03.2025 teilt Herr LH-Stv. Landbauer, MA 
mit, dass die Eigenleistung der Straßenmeisterei in Höhe von EUR 401.000,00 seitens des 
Landes übernommen werden. Die verbleibenden Kosten für Fremdleistungen in Höhe von 
EUR 250.000,00 sind von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu tragen. 

Seitens dem Ziviltechnikerbüro Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte ZT - GmbH (kurz: 
IUP), 1200 Wien, Wehlistraße 29/1 wurden Kosten für die anteilige Künettenwiederherstel-
lung der ABA und WVA Ulrichschlag durch Firma Talkner in Höhe von EUR 173.398,12 excl. 
USt. genannt. Wobei nach Rückfrage eine Kostenaufteilung von 50% der anfallenden Kosten 
auf die ABA und 50% der anfallenden Kosten auf die WVA Ulrichschlag entfällt. 
Die Arbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ulrichschlag werden durch die NÖ Straßen-
bauabteilung 8 ausgeschrieben. Ein Angebotsergebnis liegt noch nicht vor. Demzufolge wer-
den die Kosten durch die vorliegende Kostenschätzung erstellt von der NÖ Straßenbauabtei-
lung 8 abgeleitet. Hiebei können Kosten für die anteilige Künettenwiederherstellung der ABA 
und WVA Ulrichschlag in Höhe von EUR 119.429,39 excl. USt. ermittelt werden. 
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Eine mögliche Kosteneinsparung in Höhe von EUR 53.968,73 excl. USt. kann bei einer Aus-
führung der anteiligen Künettenwiederherstellung durch die Straßenmeisterei Waidhofen an 
der Thaya erzielt werden. 

Die rechnerische und sachliche Prüfung der Angebote erfolgt durch die NÖ Straßenbauab-
teilung 8. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 

 EUR excl. 
USt. 

20% USt. EUR incl. 
USt. 

Vorsteuerab-
zug [%] 

EUR budget-
wirksam 

Kostenanteil 
Straßenbau 

250.000,00 50.000,00 300.000,00 0 300.000,00 

Kostenanteil 
Künettenwie-
derherstel-
lung ABA 

59.714,70 11.942,94 71.657,64 100 59.714,70 

Kostenanteil 
Künettenwie-
derherstel-
lung WVA 

59.714,70 11.942,94 71.657,64 100 59.714,70 

Summe 419.429,40 

 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/851600-004000/000 EUR 395.000,00 
gebucht bis: 07.04.2025 EUR 177.119,70 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/850600-004000/000 EUR 280.000,00 
gebucht bis: 07.04.2025 EUR 49.486,16 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 4.612,50 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/612000-002000/000 EUR 1.225.000,00 
gebucht bis: 07.04.2025 EUR 69.612,87 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 437.751,41 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
02.04.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.04.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.04.2025 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernimmt den Kostenanteil für die Asphaltie-
rung der Nebenflächengestaltung inkl. anteilige Künettenwiederherstellung der ABA und 
WVA sowie Anbindungen an die Gemeindestraße entlang der L8123 Ortsdurchfahrt Ulrich-
schlag aufgrund und zu den Bedingungen des Auftrages der NÖ Straßenbauabteilung 8 in 
der Höhe von 
 

EUR 443.315,27 incl. USt, 

somit budgetwirksam EUR 419.429,40 (unter Berücksichtigung des [100%] Vorsteuerabzugs 
für die ABA und WVA) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 18 der Tagesordnung 

Errichtung von Parkplätzen für Personen mit besonderen Bedürfnissen 

SACHVERHALT: 
Um die Mobilität von Personen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern, beantragt GR 
Franz Pfabigan als Mobilitätsbeauftragter die Errichtung von Behindertenparkplätzen 

1. Bereich Hallenbad 

2. Busbahnhof Gymnasiumstraße 

3. Bushaltestelle Ziegengeiststraße 

4. Hauptplatz (Standortverlegung) 

 

Zu Pkt. 1 der nächstgelegene Behindertenparkplatz befindet sich beim Postamt Waidhofen 

Zu Pkt. 2 kein geeigneter Behindertenparkplatz im Nahbereich – Vorschlag Privatparkplatz 
Vitiserstraße (ehem.Fa.ADEG) – Es waren 2 Behindertenparkplätze vorhanden 

Zu Pkt. 3 Einfache Umsetzung – müssen verordnet werden 

Zu Pkt. 4 Aufgrund der derzeitigen Lage ist eine Verbesserung notwendig 

 

Haushaltsdaten: 
keine Angaben 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

GR Franz Pfabigan stellte mit Schreiben vom 29.04.2025 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Stadtrat. 

 

ANTRAG des GR Franz Pfabigan an den Gemeinderat. 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird Behindertenparkplätze an folgenden Stand-
orten errichten: 

1. Bereich Hallenbad 

2. Busbahnhof Gymnasiumstraße 

3. Bushaltestelle Ziegengeiststraße 

4. Hauptplatz (Standortverlegung) 

 

 

GEGENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER: 

Da die Zuständigkeit für die Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von Be-
hindertenparkplätzen gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 beim Stadtrat liegt, soll 
diese Angelegenheit an den zuständigen Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und Be-
stattung zur Vorberatung zurückverwiesen werden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES BGM. JO-
SEF RAMHARTER: 

Der Gegenantrag wird einstimmig angenommen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES GR FRANZ 
PFABIGAN: 

Für den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates: 

Gegen den Antrag stimmen 29 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und alle 
anwesenden Mitglieder der GRÜNE) 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

 

SOMIT WIRD DER ANTRAG DES GR FRANZ PFABIGAN ABGELEHNT UND DER GE-
GENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER ANGENOMMEN. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 19 der Tagesordnung 

Errichtung einer Bushaltestelle Wienerstraße Südostsiedlung 

SACHVERHALT: 
Um die Erreichbarkeit der Innenstadt und EKZ Thayapark für die Bewohner der Süd-Ost Sied-
lung zu verbessern, beantragt GR Franz Pfabigan als Mobilitätsbeauftragter die Errichtung 
einer Bushaltestelle Wienerstraße-Südostsiedlung. Dadurch ist gewährleistet, dass die tägli-
chen Besorgungen (Einkäufe, Banken, Rathaus usw.) mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus) 
leicht erreichbar sind. 

 

Am 07.04.2025, 14.00 Uhr wurde durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Ver-
kehrsrecht, 3100 St. Pölten, Landhausplatz 1, eine mündliche Verhandlung anberaumt und 
bewilligt. 

 

Haushaltsdaten: 
keine Angaben 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

GR Franz Pfabigan stellte mit Schreiben vom 29.04.2025 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Stadtrat. 

ANTRAG des GR Franz Pfabigan an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird eine Bushaltestelle im Bereich der Wiener-
straße-Südostsiedlung errichten. 

 

GEGENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER: 

Da die Zuständigkeit für die Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung einer 
Bushaltestelle gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 beim Stadtrat liegt soll diese 

39418



Angelegenheit an den zuständigen Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und Bestattung 
zur Vorberatung zurückverwiesen werden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES BGM. JO-
SEF RAMHARTER: 

Der Gegenantrag wird einstimmig angenommen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES GR FRANZ 
PFABIGAN: 

Für den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates: 

Gegen den Antrag stimmen 29 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und alle 
anwesenden Mitglieder der GRÜNE) 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

 

SOMIT WIRD DER ANTRAG DES GR FRANZ PFABIGAN ABGELEHNT UND DER GE-
GENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER ANGENOMMEN. 
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…………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

29.04.2025 

 

Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 39.278 bis Nr. 39.420 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.680 bis Nr. 6.699 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 19.50 Uhr 

 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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